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1 Zusammenfassung 

Im Zuge ihres Nachhaltigkeitskonzepts haben die Bayerischen Staatsforsten Ziele für den Na-

turschutz im Wald festgelegt. Das Naturschutzkonzept enthält detaillierte Aussagen zum Natur- 

und Artenschutz in den Staatswäldern des Freistaats Bayern und wurde in einem 10-Punkte-

Programm veröffentlicht. Im Regionalen Naturschutzkonzept werden diese Vorgaben auf 

Forstbetriebsebene in konkrete Handlungsanweisungen umgesetzt und regionale Besonder-

heiten des Naturschutzes herausgearbeitet. 

 

Übergeordnetes Ziel der Naturschutzarbeit im Forstbetrieb Ruhpolding ist die Erhaltung und 

Schaffung von naturnahen Bergmischwäldern mit den daran gebundenen Lebensgemeinschaf-

ten. Durch einen integrierten Schutzansatz werden mit dem Erhalt von alten Waldbeständen 

und dem Totholz- und Biotopbaumprogramm die Ansprüche aus dem Artenschutz zielführend 

abgedeckt. Darüber hinaus sind besonders wertvolle Flächen (z. B. Moore) komplett oder wei-

testgehend in Hiebsruhe gestellt bzw. werden rein nach naturschutzfachlichen Erfordernissen 

bewirtschaftet. 

 

Im Flachlandteil des Forstbetriebes beträgt die Holzbodenfläche 1.421 ha. Die Waldbestände 

der Klasse 1 mit insgesamt 63 ha bestehen im Wesentlichen aus dem Naturwaldreservat Tiro-

ler Achen. Ältere naturnahe Klasse-2-Waldbestände ab 140 Jahren sind auf gut 16 ha vorhan-

den. Die naturnahen Klasse-3-Waldbestände unter 140 Jahren nehmen mit 1.101 ha den größ-

ten Anteil ein.  

 

Die Holzbodenfläche im Hochgebirge beträgt 26.228 ha. Klasse-1-Waldbestände mit einem 

Durchschnittsalter ab 200 Jahren nehmen dort rund 1.130 ha ein. Davon umfassen die Natur-

waldreservate mit 647 ha den größten Teil der Fläche. Eine pflanzensoziologische Besonder-

heit stellt der Schneeheide-Kiefernwald (auch Carbonat-Kiefernwald des Alpenrandes genannt) 

dar, der in der Klasse 1 auf 16 ha vorkommt.  

Die Kulisse der Klasse-2-Waldbestände bildet mit 5.760 ha den Schwerpunkt der naturschutz-

fachlich bedeutenden Flächen im Hochgebirge. Der ältere Bergmischwald spielt dabei mit 

5.010 ha die größte Rolle. Der Schneeheide-Kiefernwald umfasst hier ca. 47 ha.  

Die Flächen der Klasse 3 bedecken insgesamt 4.480 ha, wobei die Bestände, die älter sind als 

100 Jahre, 1.718 ha einnehmen und sich vor allem aus Bergmischwald zusammensetzen. Na-

turnähe Bestände mit einem Alter von unter 100 Jahren nehmen in der Klasse 3 2.761 ha ein.  
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Waldbestände auf Feucht-, Trocken- und Sonderstandorten kommen im Forstbetrieb auf rund 

3.571 ha vor und erfahren eine gesonderte, angepasste Waldbehandlung. Besonders erwäh-

nenswert sind die Latschenfelder auf ca. 2.397 ha im hochmontanen und alpinen Raum. 

 

Gesetzlich geschützte, wasser- und feuchtebeeinflusste Offenlandbiotope wurden auf rund 

765 ha erfasst. Naturschutzrelevante Trockenflächen des Offenlandes kommen auf knapp 

4.514 ha vor. Dabei sind flächenmäßig vor allem die Felsregionen der Chiemgauer Alpen mit 

den alpinen Rasen hervorzuheben.   

 

In den auf großen Flächen ausgewiesenen Schutzgebieten (z. B. Natura 2000, Naturschutzge-

biete, Naturwaldreservate) werden die Schutzziele konsequent verfolgt und mit den zuständi-

gen Behörden wird vertrauensvoll und konstruktiv zusammengearbeitet. 

 

In verschiedenen Programmen, Projekten und Untersuchungen wird am Artenschutzmanage-

ment gearbeitet. Ziel ist hierbei, durch eine naturnahe und rücksichtsvolle Waldbewirtschaftung 

den Ansprüchen der einzelnen Arten Rechnung zu tragen. Die dynamischen Entwicklungen im 

Ökosystem Wald werden dabei stets im Auge behalten und genießen i. d. R. den Vorrang vor 

einem statisch konservierenden Schutzansatz. 

 

Zu den regionalen Gruppen der Naturschutzverbände, dem amtlichen Naturschutz, der Forst-

verwaltung und der Wissenschaft bestehen gute Verbindungen. Die projektbezogene Zusam-

menarbeit soll hier auch in Zukunft vertrauensvoll fortgesetzt werden. 

 

Die vorgesehenen Naturschutzziele werden in der mittel- und langfristigen Forstbetriebspla-

nung (Forsteinrichtung) berücksichtigt. So entsteht in den ausgewiesenen Klasse-2- und Klas-

se-3-Waldbeständen durch die verstärkte Anreicherung von Totholz ein Verwertungsverzicht. 

Die Ausweisung von Klasse-1-Waldbeständen und der damit verbundene Nutzungsverzicht 

werden bei der Herleitung des forstbetrieblichen Hiebsatzes berücksichtigt. 

 

Dieses Regionale Naturschutzkonzept wird im Rahmen der nächsten Forstbetriebsplanungen 

überarbeitet. Diese findet voraussichtlich im Jahr 2024, auf Teilflächen im Jahr 2015 statt.  
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2 Allgemeines zum Forstbetrieb Ruhpolding 

2.1 Waldgeschichte 

Die Waldungen des Forstbetriebs Ruhpolding können auf eine wechselvolle Geschichte zu-

rückblicken. Schon im 11. und 12. Jahrhundert wurden diese Gebirgslagen erschlossen. Da-

mals wurden auch die Grundlagen für die Forstrechte geschaffen. Ursprünglich konnte jeder 

Bewirtschafter eines landwirtschaftlichen Anwesens so viel Holz aus dem Wald entnehmen, 

wie er für Bau-, Werk- und Brennzwecke brauchte. Auch Daxen1 als Viehfutter und Laubstreu 

wurden nach Bedarf genutzt. Die Heimweide für Rinder, Pferde, Ziegen, Schafe und Schweine 

war frei. Da Weideflächen oberhalb der Baumgrenze weitgehend fehlten, wurden im Bergwald 

nach großen Kahlschlägen Rodungen vorgenommen, um Almen für die Weide im Sommer zu 

schaffen. Erst als gegen Ende des Mittelalters die Siedlungen immer größer und Holz und 

Weideflächen knapp wurden, begann man, diese Gewohnheitsrechte zu reglementieren: Es 

entstanden Wald- und Almordnungen. In den Wªldern unterschied man zwischen ĂBannwªl-

dernñ, ĂSchwarzwªldernñ, ĂFreibergenñ und ĂHeimhºlzernñ. Bannwªlder waren der Herrschaft 

zur Nutzung vorbehalten oder dienten gemeinnützigen Zwecken. Als Schwarzwälder bezeich-

nete man Forste, die Berg- und Hüttenwerke oder Salinen mit Holz zu versorgen hatten. In den 

Freibergen durften die Untertanen ihren Holzbedarf decken, die Heimhölzer waren einzelnen 

Bauern direkt zur Nutzung zugeteilt. Während in den zurückliegenden Jahrhunderten der Wald 

eine weitgehend natürliche Zusammensetzung aufwies, griff man mit dem Aufkommen der 

Großgewerbe (Salinen, Hüttenwerke) stark in das Waldgefüge ein. Zur Deckung des enormen 

Holzbedarfs mussten Großkahlschläge vorgenommen werden. Ganze Hangseiten wurden ab-

geholzt, und es brauchte oft Jahrzehnte, bis sie sich wieder mit Waldpflanzen bestockten. Die 

Nutzung der Freiberge und Heimhölzer durch die Bauern, Köhler und Handwerker erfolgte 

zwar kleinflächiger, aber für eine ordnungsgemäße Nachzucht wurde kaum gesorgt. Der hohe 

Wildbestand und die übermäßige Waldweide taten ein Übriges, so dass sich der Waldzustand 

zusehends verschlechterte2. 

Das ursprünglich standortsgemäße Bestockungsbild im Gebirgsteil war ein von Buche und 

Tanne dominierter Bergmischwald mit zunehmenden Fichtenanteilen in den höheren Lagen. 

Beigemischt waren Ahorn, Lärche und Eibe sowie einige gering beteiligte Laubhölzer wie 

Esche, Linde, Ulme und Kirsche. Mit dem Beginn der Eingriffe durch den Menschen, die natur-

gemäß zuerst am Bedarf und später an wirtschaftlichen Überlegungen orientiert waren, wurde 

eine Verschiebung der ursprünglichen Bestockung eingeleitet. Einerseits führten die großflä-

chigen Schläge in den bringungsgünstigen, vor allem schattseitigen Lagen zu einer Verarmung 

                                                

1 Zweige von Nadelbäumen 

2 Wörndl, Rupert (2003) 
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an Buche und ganz besonders an Tanne. Andererseits zog die Dunkelschlagwirtschaft3 in son-

nenseitigen Lagen mit ohnehin höherem Buchenanteil und die Entnahme der wertvollen Na-

delhölzer eine starke Anreicherung der Buche nach sich. So verschob sich in den betroffenen 

Beständen das Verhältnis der Fichten- und Buchenanteile. Die Tannenanteile wurden zunächst 

in begrenztem Umfang durch die Kahlschlagwirtschaft, später jedoch massiv durch die Ende 

des 19. Jahrhunderts stark anwachsenden Schalenwildbestände drastisch reduziert. Im Ver-

gleich zur natürlichen Baumartenverteilung ist der Fichtenanteil heute somit zu hoch und der 

Tannenanteil zu niedrig. 

 

 

                                                

3 Siehe Glossar 
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2.2 Kurzcharakteristik des Forstbetriebes 

 

Abbildung 1 Übersicht über die Flächen und Reviere des Forstbetriebs Ruhpolding 

Der Forstbetrieb Ruhpolding gehört neben den Forstbetrieben Sonthofen, Oberammergau, Bad 

Tölz, Schliersee, Berchtesgaden und St. Martin zu den sieben Gebirgsbetrieben Bayerns.  

 

Er umfasst eine Fläche von 34.500 ha, wovon 27.650 ha Holzbodenfläche sind, und ist in neun 

Reviere unterteilt.  

 

Der überwiegende Teil des Waldes befindet sich in den Vorbergen der bayerischen Hochalpen 

und umfasst eine Holzbodenfläche von 26.228 ha.  
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Lediglich 1.421 ha, 5 % der Holzbodenfläche des Betriebes, liegen im Flachland, vor allem in 

den Revieren Marquartstein, Bergen und Aschau. 

 

 

2.3 Naturräumliche Grundlagen 

2.3.1 Klima und Höhenlage 

Das kontinental geprägte Klima ist durch eine feucht-kühle Witterung, durch lange schneerei-

che Winter und häufigen Föhneinfluss charakterisiert. Besondere Gefährdungen gehen von 

Stürmen / Föhnstürmen, Nassschneeereignissen und Borkenkäferkalamitäten aus. In den letz-

ten Jahren kam es vermehrt auch zu Starkniederschlägen, Lawinen und Muren. 

Die Forstbetriebsfläche erstreckt sich über eine Höhenlage von 530 m ü. NN in den Auwäldern 

rund um den Chiemsee bis zum 1.961 m ü. NN hoch gelegenen Sonntagshorn. Die Jahresnie-

derschläge nehmen sowohl mit der Höhenlage als auch nach Süden hin zu. In den niederen 

Lagen liegen sie bei 1.000 mm / Jahr, in den Hochlagen erreichen sie Werte über  

2.000 mm / Jahr. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt in der subalpinen Zone bei 3°C und 

reicht bis 8°C in den Flachlandbereichen.  

2.3.2 Geologie 

Der überwiegende Teil der Flächen des Forstbetriebs befindet sich in den Chiemgauer Alpen. 

Diese Höhenzüge und Bergstöcke am Nordrand der Alpen bestehen aus Material sehr ver-

schiedenen Alters. Schmale, kantige West-Ost-Kalkzüge liegen zwischen sanften Schiefer- 

und Mergelrücken. Der kalkalpine Teil kann in drei tektonische Decken untergliedert werden. 

 

Die südlichste ist die Staufen-Höllengebirgs-Decke, ein Teil der tirolischen Einheit. Diese be-

steht zum größten Teil aus Hauptdolomit, einem im Trias abgelagerten Kalkgestein (z.B. Hoch-

ries, Sulten, Geigelstein, Dürrnbachhorn, Sonntagshorn). Ein Wettersteinkalkzug kennzeichnet 

die nördliche Stirn dieser Decke von der Hochschartenwand über den Hochkienberg bis zum 

Rauschberg. Karsterscheinungen wie Höhlen und Dolinen sind im Wettersteinkalk häufig anzu-

treffen. 
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Abbildung 2 Blick vom Sonntagshorn gen Westen auf die Reifelberge. Bildautorin: Kail, Angela ï Fotolia.com 

 

Nördlich schließt zuerst die Lechtal-Decke, dann die Allgäu-Decke an. Die Grenze zwischen 

beiden verläuft auf der Linie von Hohenaschau über Sulten, Gedererwand, Kampenwand, 

Hammerstein, Staudacher Alm, Hochfelln bis zum Hasselberg. In der höher liegenden Lechtal-

Decke beginnt die Gesteinsfolge mit alpinem Muschelkalk und Wettersteinkalk. Diese sind in 

der nördlicheren Allgäu-Decke nicht anzutreffen, da deren Gesteinsfolge erst mit dem Haupt-

dolomit beginnt. Jedoch nehmen die Anteile mergeliger Gesteine (Raibler Schichten, Kössener 

Schichten) ebenso wie kreidezeitliche Sedimente (Neokom, Cenoman) deutlich zu. Diese 

Schichten (Kies-, Sand- und Tonablagerungen) neigen zu Dichtlagerung und Vernässung. Sie 

sind in besonderem Maße rutschgefährdet. Auch jurazeitliche Sedimente (v.a. Malm) sind häu-

figer anzutreffen. 

 

Die Flyschzone, welche in den westlichen bayerischen Alpen den kalkalpinen Decken vorgela-

gert ist, ist in dieser Region kaum vorhanden. So besitzen nur die Reviere Bergen und Laubau 

in ihren Nordteilen geringe Flyschanteile. 

 

In den Tälern der drei größten Flüsse Prien, Tiroler Ache und Traun dominieren, ebenso wie in 

den wenigen Flachlandteilen des Forstbetriebes, kiesige Ablagerungen. 
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Bei den hiesigen klimatischen Verhältnissen bildeten sich darauf häufig torfige oder anmoorige 

Böden (z.B. Mettenhamer Filz, Sossauer Filze oder Wildmoos). 

 

2.3.3 Standortverhältnisse  

Flachland 

Nur 27 % der Fläche im Flachland werden von mineralischen Landwaldböden eingenommen, 

überwiegend wüchsigen, unproblematischen Standorten.  

Über die Hälfte der Fläche entfällt auf Moorstandorte. Übergangs- und Hochmoore nehmen in 

etwa gleichgroße Anteile ein. Niedermoore kommen nur auf geringer Fläche vor. 

Etwa 19 % der Flächen im Flachland sind Auwaldstandorte. 

1%

18%

8%

19%

54%

mäßig trockene bis mäßig frische kalkreiche Sande,

Kiese, Lehme

mäßig frische bis frische Lehme (Fein-, Kies-,

Schluff lehme)

frische tiefgründige Lehme, Schluff lehme

Moore

Aueböden

 

Abbildung 3 Anteile der Standorteinheitengruppen im Flachland 

 

Hochgebirge 

Auf mehr als einem Viertel der Fläche im Gebirge herrschen Standorte mit schwachem Er-

tragsniveau (flachgründige Rendzinen, subalpine Zone, Blockböden) vor. Im Schutzwald liegt 

der Anteil bei rund einem Drittel. 

 

Standorte mit hohem Ertragsniveau (tiefgründige Braunerden, Oxigleye, Gleye) nehmen nur 

rund 20 % der Fläche ein. Im Bergwald liegt der Anteil bei etwa 35 %, im Schutzwald bei rund 

15 %. Mittelgründige Rendzinen und Braunerden kommen auf über der Hälfte der Fläche vor, 

zwischen Schutzwald und Bergwald bestehen dabei keine Unterschiede. 
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Gesamt
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Bergwald 

8%

52%

12%

1%

18%

4%5%

Schutzwald

28%

51%

8%

1%6% 3%
3%

 

Abbildung 4 Anteile der Standorteinheitengruppen im Hochgebirge 

 

Wuchsgebiete 

Der Forstbetrieb erstreckt sich mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von ca. 50 km und einer 

Ost-West-Ausdehnung von ca. 40 km innerhalb des Wuchsgebietes 15 Bayerische Al-

pen zu 92 % über den Wuchsbezirk 15.6 Chiemgauer Alpen und zu 2 % über den Teil-

wuchsbezirk 15.4/3 Teisendorfer Flyschberge der Oberbayerischen Flyschvoralpen.  

Im Wuchsgebiet 14 Oberbayerische Jungmoräne und Molassevorberge liegen 6 % der 

Fläche des Forstbetriebes im Wuchsbezirk 14.4/3 Östliche kalkalpine Jungmoräne.   

0,3 % befinden sich im Wuchsgebiet 13 Schotterplatten und Altmoränenlandschaft im 

Wuchsbezirk 13.7 Trostberger Altmoräne und Hochterrasse.   

Gesamter Forstbetrieb 
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2.4 Natürliche Waldgesellschaften 

Im Flachland bildet auf der überwiegenden Fläche der Bergland-Waldmeister-Buchenwald (Ga-

lio Fagetum, montane Höhenform) die natürliche Waldgesellschaft. Der Kiefern-Moorwald 

(Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris) ist die potentielle natürliche Vegetation auf den Moorflä-

chen im Jungmoränengebiet z.B. Sossauer Filz, Wildmoos, Kendlmühlfilzen. Entlang der Tiro-

ler Ache sind außerdem noch Reste des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae) sowie des 

Giersch-Bergahorn-Eschenmischwaldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum) anzutreffen. Eines 

der größten bayerischen Vorkommen des Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwaldes (Pruno padis-

Fraxinetum) ist im Mündungsdelta der Tiroler Ache zu finden.  

 

Im Gebirgsteil ist die natürliche Waldzusammensetzung deutlich höhenzoniert. Auf den über-

wiegenden Teilen herrscht der Carbonat-Bergmischwald (Aposiderido-Fagetum) mit den 

Hauptbaumarten Buche, Tanne und Fichte vor. Die schattentolerante Tanne hat, je nach 

Standort, Anteile zwischen 15 und 30 %. Auf flachgründigeren oder in früheren Zeiten extensiv 

beweideten Standorten ist der Orchideen-Buchenwald (Seslerio-Fagetum) anzutreffen. In hö-

heren Lagen schließen sich der tiefsubalpine Carbonat-Fichtenwald (Adenostylo glabrae-

Piceetum) und das subalpine Carbonat-Latschengebüsch (Rhododentro hirsuti-Pinetum mughi) 

an. Sehr eindrucksvoll sind in höher gelegenen Regionen auch die Spirken- und Latschenmoo-

re, schön zu sehen z.B. im Rötelmoos bei Ruhpolding. 

 

 

2.5 Aktuelle Baumartenverteilung 

Baumartenverteilung Gesamtbetrieb  

Im Forstbetrieb Ruhpolding stocken nach der letzten Forsteinrichtungsinventur4 63 % Nadel-

bäume und 37 % Laubbäume. Dabei dominiert die Fichte über alle Altersklassen mit 53 %. 

Langfristig soll der Fichten-Anteil auf 37 % gesenkt werden. Der Tanne kommt, aufgrund ihrer 

ökologischen und bodenstabilisierenden Eigenschaften, eine herausragende Bedeutung zu. 

Da sie zu den Hauptbaumarten der natürlichen Waldgesellschaft gehört und an die Gebirgs-

standorte gut angepasst ist, ist sie auch im Hinblick auf die sich ändernden Klimaverhältnisse 

besonders geeignet. Deshalb soll der Tannenanteil, der mit insgesamt 6 % relativ niedrig ist, 

langfristig auf 12 % erhöht werden. Die Buche erreicht im Durchschnitt aller Altersklassen ei-

nen Anteil von 25 %. Langfristiges Bestockungsziel sind 28 %. 

 

 

                                                

4 Flächen des ehemaligen Forstamtes Marquartstein: Jahr 2001; übrige Flächen: Jahr 2009 
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Baumartenverteilung im Flachland 

Nur etwa 5 % der Holzbodenfläche (1.421 ha) des Forstbetriebes, liegen im Flachland, vor 

allem in den Revieren Marquartstein, Bergen und Aschau. Das Nadelholz hat im Flachland 

einen Anteil von 61 %. Die Fichte ist mit 43 % häufigste Baumart. Die Kiefer als Moorwald-

baumart erreicht insgesamt 13 %, auf den Mooren 24 %. Die Tanne nimmt 3 % der Fläche ein. 

Lärche und Douglasie kommen nur mit geringen Anteilen vor. Der Buchenanteil ist mit 3 % 

eher niedrig, was u.a. auf den hohen Anteil an Moorstandorten zurückzuführen ist. Die Eiche 

besitzt einen Anteil von 2 %. Edellaubholz und Sonstige Laubhölzer besitzen mit 11 % bzw. 

23 % relativ hohe Anteile und kommen häufig auf den Mooren und im Auwald vor. Bestände 

älter als 120 Jahre sind kaum vorhanden. 

 

Baumartenverteilung im Hochgebirge  

Der überwiegende Teil des Waldes befindet sich im Gebirge und umfasst eine Holzbodenflä-

che von 26.228 ha.  

 

Der Wald im Gebirgsteil des Forstbetriebs Ruhpolding gliedert sich in Bergwald (30 %) und 

Schutzwald (70 %). Schutzwald ist laut dem Waldgesetz für Bayern (BayWaldG) Wald, der in 

den Hoch- und Kammlagen der Alpen und der Mittelgebirge oder auf Standorten stockt, die zur 

Verkarstung neigen oder stark erosionsgefährdet sind. Er dient dazu, Lawinen, Felsstürzen, 

Steinschlägen, Erdabrutschungen, Hochwassern, Überflutungen, Bodenverwehungen oder 

ähnlichen Gefahren vorzubeugen oder die Flussufer zu erhalten.  

 

Im Bergwald dominiert die Fichte mit 64 % der Fläche, während die Buche 17 % erreicht. Da-

hingegen liegen die Fichtenanteile im Schutzwald unter 50 %. Die Buche erreicht einen sehr 

hohen Flächenanteil von 30 %. Die Tanne kommt in beiden Bereichen in etwa gleichen Antei-

len vor.  
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Abbildung 5 Lawinenabgang an der Hochplatte. Bildautor: Schweigl, Maximilian 

 

Im Bergwald sind 40 % der Bäume zwischen 40 und 80 Jahre alt. Im Schutzwald hingegen ist 

mehr als ein Viertel der Bäume älter als 160 Jahre. Dies ist zum einen auf den geringen Er-

schließungsgrad zurückzuführen, zum anderen auf den geringen Ertrag vieler Standorte und 

auf die daraus resultierenden eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten. 

 

 

2.6 Ziele der Waldbewirtschaftung 

2.6.1 Waldbauliche Schwerpunkte im Flachlandteil  

Der betriebliche Schwerpunkt im Flachlandbereich liegt in der Verjüngungsnutzung. Vornut-

zungsbestände spielen flächenmäßig nur eine untergeordnete Rolle. Aufgrund des hohen Risi-

kos durch Sturm und Borkenkäferkalamitäten sollen die massenreichen Fichtenverjüngungs-

bestände im Landwald zügig verjüngt werden. Der Buchenanteil soll, soweit aufgrund der 

Vorausverjüngungssituation noch möglich, durch Pflanzung und Naturverjüngung erhöht wer-

den.  
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Im Moorwald und im Auwald stehen die Aspekte Naturschutz und Moorrenaturierung im Vor-

dergrund. Eine reguläre Nutzung ist nur auf geringer Fläche möglich. Die Bringungsverhältnis-

se sind äußerst schwierig. 

2.6.2 Waldbauliche Schwerpunkte im Hochgebirgsteil 

Eine der zentralen Aufgaben des Waldbaus im Gebirge ist die Sicherung der Schutzfähigkeit. 

Der Wald im Gebirge ist nach Zusammensetzung und Struktur so zu erhalten und zu verjün-

gen, dass er seine jeweiligen Funktionen bestmöglich und nachhaltig erfüllen kann. Auf der 

überwiegenden Fläche des Betriebs ist der strukturreiche Bergmischwald die Bestandsform, 

bei der die Funktionstauglichkeit am besten gewahrt ist. Im Schutzwald soll die Bewirtschaf-

tung vorrangig dazu dienen, die Schutzfunktion zu erhalten oder zu verbessern. 

 

 

Abbildung 6 Sanierungsfläche auf der Wuhrsteinalm bei Schleching. Bildautor: Ziegler, Matthias 

 

Schutzwälder, die in ihrer Funktionstauglichkeit deutlich gestört sind, müssen saniert werden. 

Ein Beispiel dafür sind überalterte Schutzwälder mit ungenügender Verjüngung bzw. ungenü-

gendem Zwischen- und Unterstand. Hier müssen häufig Verjüngungspflanzen künstlich einge-

bracht werden. Auf steilen Hängen in lichten Schutzwaldteilen verhindern Schneegleiten oder 

ein dichter Grasfilz das Ankommen und die Entwicklung der Verjüngung. Dann sind Pflanzun-

gen oft in Verbindung mit technischen Schutzmaßnahmen erforderlich, um Schneegleiten zu 

verhindern und so die Verjüngung zu schützen. 

 

Zuständig für die Sanierungsplanung ist die ĂFachstelle Schutzwaldmanagementñ am AELF 

Rosenheim, die Umsetzung ist Aufgabe des Forstbetriebs Ruhpolding. Da die Sanierungs-
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maßnahmen in der Regel großräumig koordiniert und mit anderen Maßnahmen (Waldweide, 

Jagd) abgestimmt werden müssen, werden die Sanierungsflächen bestimmten Sanierungsge-

bieten zugeordnet. Sanierungsflächen sind sanierungsnotwendige Schutzwaldbestände oder 

Aufforstungsbereiche. Sanierungsgebiete sind großräumige Bereiche (z.B. Bergflanken, Hänge 

über Ortschaften und Straßen, Wildbacheinzugsgebiete), in denen auf Teilflächen - den Sanie-

rungsflächen - Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. 

 

Die wichtigste flankierende Maßnahme zur Sicherung und Wiederherstellung der Schutzfunkti-

on ist die Anpassung der Schalenwildbestände an ein Maß, das den flächigen Aufwuchs einer 

schutzfähigen Bergwaldverjüngung ermöglicht. Dazu ist auf erheblichen Flächen eine weitere 

deutliche Reduzierung der Reh- und insbesondere auch der Gamspopulation notwendig, da 

die Zäunung der Verjüngungsflächen aufgrund der Geländebedingungen weitgehend aus-

scheidet.  

 

 

Abbildung 7 Rückkehr der Tanne - Üppige Tannenverjüngung im Rottauer Tal am Fuß der Gedererwand. Bildautor: 

Ziegler, Matthias 

Der aus forstlicher Sicht derzeit tragbare Rotwildbestand darf auf keinen Fall anwachsen. Füt-

terungen, von denen ein unmittelbarer Einfluss auf Sanierungsflächen ausgeht, sind bezüglich 
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ihrer Erforderlichkeit zu überprüfen. Erscheinen eine Auflösung oder eine Verlegung nicht ziel-

gerecht, ist die Frage der Errichtung eines Wintergatters zu prüfen. Außerdem ist in einigen 

Schutzwaldbereichen eine Trennung von Wald und Weide sinnvoll, um die Verjüngungssituati-

on beim Laubholz zu verbessern.  

 

Freizeitnutzung des Bergwaldes 

Der Forstbetrieb Ruhpolding unterst¿tzt die Gemeinden bestmºglich in Ihrem Anliegen, Ăsanf-

teñ Formen der touristischen Nutzung weiterzuentwickeln. Die Ansprüche an die Erholungs-

funktionen des Waldes sind vielfältig.  

Skipisten und Aufstiegshilfen bestehen im Wesentlichen nur im Bereich der Winklmoosalm. 

Neuerschließungen sind auf Grund der Bergwaldbeschlüsse der Bayerischen Staatsregierung5 

nicht möglich. Die mehrfach angefragte Skiverbindung zwischen dem Heutal und der Winkl-

moosalm wird auf Grund der Rauhfußhuhn-Vorkommen in diesem Bereich abgelehnt. Der 

Ausweisung von Langlaufloipen, der Optimierung des Wanderwegsystems und der Nutzung 

geeigneter Forstwege als Moutainbikestrecken steht der Forstbetrieb grundsätzlich positiv ge-

genüber. 

Über das freie Betretungsrecht hinausgehende Nutzungen abseits der Wege wie zum Beispiel 

Anfragen zur Ausweisung von Mountainbike-Downhillstrecken bedürfen einer gründlichen Ein-

zelfallprüfung bezüglich ihrer Auswirkungen auf Natur-und Artenschutz sowie ihrer Vereinbar-

keit mit den Vorgaben des Waldgesetzes zum Schutzwald.  

                                                

5 Bayerischer Landtag 05.06.1984 (Drs./3978) 
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3 Naturschutzfachlicher Teil 

3.1 Einteilung der Wälder nach ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung 

Die Forsteinrichtung des Forstbetriebs Ruhpolding von 2009 klassifizierte die naturschutzfach-

lich relevanten Waldbestände noch nicht gemäß dem aktuellen Naturschutzkonzept der Baye-

rischen Staatsforsten. Für den Bereich des ehemaligen Forstamts Marquartstein (Reviere 

Schleching, Unterwössen, Reit im Winkl, Teile der Reviere Seehaus und Marquartstein) gilt 

noch die Forsteinrichtung von 2002. In diesen Teilen wird 2015 eine neue Forsteinrichtung 

durchgeführt.  

 

Die im vorliegenden Regionalen Naturschutzkonzept dargestellte Einteilung, getrennt nach 

Flachland und Hochgebirge, stützt sich im Wesentlichen auf die Daten der Forsteinrichtung 

und die Recherche am Forstbetrieb vor Ort und ist bis zur nächsten Forsteinrichtung als vorläu-

fige Einteilung zu verstehen.  

 

Tabelle 1 Anteil der Klasse-Waldbestände im Flachland (Wuchsgebiet 14)   

 

Klasse Beschreibung Fläche (ha) 
Anteil an der  

Holzbodenfläche  
des Flachlandes (%) 

1 Naturwaldreservate 63  4,5 

2 
Ältere naturnahe  
Waldbestände 

16 1,2 

3 

Jüngere naturnahe  
Waldbestände  

von 100 bis 139 Jahren 
43 3,0 

Jüngere naturnahe  
Waldbestände von  

60 bis 79 Jahren auf  
Sonderstandorten 

22 1,5 

Jüngere naturnahe  
Waldbestände  

< 100 bzw. < 60 Jahren 
1.037 72,9 

Summe Klasse 3 1.101 77,5 

4 Übrige Waldbestände 240 16,9 

Summe Holzbodenfläche 1.421 100 
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Tabelle 2 Anteil der Klasse-Waldbestände im Hochgebirge (Wuchsgebiet 15) 

Klasse Beschreibung 
~ Fläche  

(ha) 

 ~ Anteil an der  
Holzbodenfläche  

des Hochgebirges 
(%) 

1 

Alte Bergmischwälder Ó 200 Jahre 258 1,0 

Naturwaldreservat 647 2,5 

Alter subalpiner  
Fichtenwald Ó 200 Jahre 

115 0,4 

Altes Grenzstadium Ó 200 Jahre 93 0,4 

Alter sonstiger naturnaher Waldbestand Ó 200 Jahre 16 < 0,1 

Summe Klasse 1 1.129 4,3 

2 

Älterer Bergmischwald 140ï199 Jahre 5.010 19,1 

Älterer Laubwald 140ï199 Jahre 47 0,2 

Älterer subalpiner Fichtenwald 140ï199 Jahre 311 1,2 

Älteres Grenzstadium 140ï199 Jahre 346 1,3 

Älterer sonstiger naturnaher Waldbestand  
140ï199 Jahre 

47 0,2 

Summe Klasse 2 5.760 22 

3 

Jüngerer Bergmischwald 100-139 Jahre 1.585 6,0 

Jüngerer Laubwald 100-139 Jahre 28 0,1 

Jüngerer subalpiner Fichtenwald 100-139 Jahre 85 0,3 

Jüngeres Grenzstadium 100-139 Jahre 21 0,1 

Klasse 3 unter 100 Jahren 2.761 10,5 

Summe Klasse 3 4.479 17 

4 Übrige Waldbestände 14.859 56,7 

Summe Holzbodenfläche 26.228 100 

 

 

3.1.1 Alte naturnahe und seltene Waldbestände (Klasse 1) 

Die noch verbliebenen alten Waldbestände sind ein entscheidendes Bindeglied zwischen dem 

früheren Urwald und dem heutigen Wirtschaftswald. Sehr alte und naturnahe Bergmischwäl-

der, subalpine Fichtenwälder, Blockwälder und Schneeheide-Kiefernwälder kommen in Mittel-

europa selten großflächig vor und stellen daher entsprechende Besonderheiten dar. Sie sind 
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außerordentlich artenreich und deshalb wichtige Spenderflächen für die Wiederbesiedlung 

anderer Waldflächen. Neben diesen Altbeständen sind zahlreiche naturschutzfachlich wertvol-

le Altbäume über die ganze Forstbetriebsfläche verteilt. 

 

Erfassung im Flachland und im Hochgebirge 

Die zusammengefasste Holzbodenfläche der Klasse-1-Waldbestände im Flachland und Hoch-

gebirge beträgt rund 1.193 ha, was 4,3 % der Holzbodenfläche entspricht. 

 

Flachland 

Im Flachland beträgt die Holzbodenfläche der Klasse-1-Bestände 63 ha. Das sind 4,5 % der 

gesamten Holzbodenfläche des Flachlandes. 

 

Zu den Waldbeständen der Klasse 1 im Flachland des Forstbetriebes Ruhpolding gehören die 

Waldbestände im Naturwaldreservat ĂTiroler Achenñ. Alte naturnahe Bestände (über 180jährige 

Buchenbestände bzw. 300jährige Eichenbestände mit einem Anteil von mindestens 70 % der 

gesellschaftstypischen Baumart) kommen im Flachland nicht vor.  

 

Hochgebirge 

Insgesamt umfassen die Klasse-1-Waldbestände im Hochgebirge rund 1.130 ha Holzboden. 

Dies entspricht 4,3 % der Holzbodenfläche im Hochgebirge. 

 

Im Hochgebirge gehören naturnahe alte Laubholzbestände und Bergmischwälder, subalpine 

Fichtenwälder, Grenzstadien, sonstige naturnahe oder seltene Waldbestände sowie Natur-

waldreservate zu den Waldbeständen der Klasse 1. Die untere Grenze des Durchschnittsalters 

dieser Bestände beträgt 200 Jahre. 

 

Die Naturwaldreservate nehmen unter den Klasse-1-Beständen die größte Fläche ein. Bei 

dem rund 315 ha großen Naturwaldreservat Fischbach mit einer Holzbodenfläche von 

ca. 312 ha handelt es sich um Bergmischwald aus Latschen, Spirken, Fichten, Lärchen und 

Laubholz zwischen Schotterkegeln in den Chiemgauer Alpen. Es liegt vollständig in der Forst-

betriebsfläche, wie auch das ca. 102 ha große Naturwaldreservat Schlapbach in den Chiem-

gauer Alpen (reine Holzbodenfläche ca. 101 ha), das sich aus Fichten-Tannen-Buchenwäldern 

zusammensetzt. Auch die rund 237 ha des Naturwaldreservats Vogelspitz in den Chiemgauer 

Alpen (reine Holzbodenfläche ca. 235 ha) liegen vollständig im Staatswald des Forstbetriebs. 

Alte Bergmischwaldbestände sind im Durchschnitt mindestens 200 Jahre alt. Die Baumarten 

Fichte, Buche und Tanne sind mit einem Mindestanteil von je 5 % vertreten. Sie umfassen rund 
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258 ha Holzbodenfläche im Forstbetrieb Ruhpolding. Subalpine Fichtenwälder kommen ab 

einer Meereshöhe von ca. 1.400 m vor. In der Klasse 1 nehmen sie ca. 115 ha der Holzboden-

fläche ein (0,4 %).  

Grenzstadien stellen im Sinne der Forsteinrichtung Bestände in den Hochlagen auf klimati-

schen oder edaphischen Grenzstandorten für das Waldwachstum dar und zeichnen sich typi-

scherweise durch einen Wechsel von Offenland und bestockter Fläche aus. Grenzstadien der 

Klasse 1 kommen im Hochgebirge auf rund 93 ha (0,4 %) vor. Zu den sonstigen naturnahen 

Waldbeständen der Klasse 1 gehören Schneeheide-Kiefernwälder auf insgesamt rund 16 ha 

(0,01 %) auf Felskuppen und ïgraten. 

 

Ziele und Maßnahmen 

Ziel ist die Erhaltung der alten, seltenen und besonders wertvollen Waldbestände in ihrer der-

zeitigen Flächenausdehnung sowie Totholz- und Biotopbaumausstattung. Deshalb werden im 

Hochgebirge grundsätzlich keine regulären forstlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen in diesen 

Waldbeständen durchgeführt. Es findet keine Holznutzung statt. Abgesehen von Maßnahmen 

des Waldschutzes sowie zur Verkehrssicherung unterbleiben auch sonstige forstliche Maß-

nahmen, d. h. es finden keine aktiven Verjüngungsmaßnahmen, keine Entnahme von tief 

beasteten Bäumen zur Förderung der Verjüngung und keine Entnahme von Stämmen zur  

Dimensionierung von Zukunftsbäumen statt. Um wertvolles Totholz anzureichern, erfolgt auch 

keine Brennholznutzung. Diese Bestände sollen sich damit weitgehend ungestört entwickeln 

und ihre Funktion zur Sicherung der Biodiversität möglichst optimal entfalten. Sie sind dabei 

wertvolle Flächen für Urwaldreliktarten, dienen als Spenderflächen und sind Trittsteine für Ar-

ten, die auf hohe Totholzmengen und Sonderstrukturen angewiesen sind. 

 

In alten naturnahen Waldbeständen des Hochgebirges sowie in subalpinen Fichtenwäldern 

und Grenzstadien, die nicht Naturwaldreservat sind, finden i. d. R. keine Pflege- und Pflanz-

maßnahmen mehr statt. Ausnahmen davon sind Maßnahmen aus Waldschutzgründen oder 

zur Sicherung der Schutzfunktion. Auf Sanierungsflächen wird grundsätzlich auf die Ausschei-

dung von Klasse 1-Waldbeständen verzichtet. 

 

3.1.2 Ältere naturnahe Waldbestände (Klasse 2)  

Erfassung im Flachland und im Hochgebirge 

Die Holzbodenfläche der Klasse-2-Bestände im Flachland und Hochgebirge beträgt insgesamt 

rund 5.777 ha. Das sind rund 21 % der gesamten Holzbodenfläche des Betriebes. 
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Flachland 

Die Bestände der Klasse 2 nehmen im Flachland des Forstbetriebs Ruhpolding mit gut 16 ha 

einen Anteil von 0,8 % an der Holzbodenfläche des Flachlandes ein. Es handelt sich fast aus-

schließlich um Laubmischwaldbestände ab 140 Jahren sowie um insgesamt rund 5 ha präalpi-

nes Weidengebüsch und ïwald mit Weißerle ab 80 Jahren. 

 

Hochgebirge 

Im Hochgebirge des Forstbetriebs Ruhpolding nehmen die Bestände der Klasse 2 eine Fläche 

von rund 5.760 ha ein. Das entspricht 22 % der Holzbodenfläche des Hochgebirges. Den 

Hauptanteil haben dabei die älteren Bergmischwaldbestände. 

Zu den Waldbeständen der Klasse 2 gehören mit einem Bestandesdurchschnittsalter zwischen 

140 und 199 Jahren die älteren Bergmischwälder mit 5.010 ha Holzbodenfläche, die älteren 

Laubwälder mit ca. 47 ha Holzbodenfläche, die subalpinen Fichtenwälder mit ca. 311 ha Holz-

bodenfläche, die Grenzstadien mit ca. 346 ha Holzbodenfläche und die sonstigen naturnahen 

Waldbestände mit ca. 47 ha Holzbodenfläche.  

 

Ziele und Maßnahmen 

Oberstes Ziel ist die Erhaltung des naturnahen Bergmischwaldes in Baumartenzusammenset-

zung, Altersspreitung und Strukturreichtum. In den Beständen der Klasse 2 werden durch-

schnittlich 40 m3 Totholz6 und 10 Biotopbäume je Hektar angestrebt. Durch das Belassen wert-

voller Biotopbäume in allen Klasse-2-Beständen sollen sich die natürlicherweise entstehenden 

Strukturen von Alters- und Zerfallsphasen entwickeln können. Nähere Erläuterungen zum Bio-

topbaumkonzept folgen im Kapitel 3.2.  

 

Um die Schwelle von 40 m3/ha Totholz erreichen zu können, werden die Bestände vor allem 

durch Belassen von Kronenmaterial, das im Zuge der Holzernte anfällt, mit liegendem Totholz 

angereichert. Einzelwürfe werden grundsätzlich belassen (vor allem starkes Totholz der Laub-

baumarten). Kleinselbstwerber werden bevorzugt in Durchforstungen eingesetzt. Die Totholz-

anreicherung findet vorzugsweise in den ortsfernen und steilen Lagen statt. 

 

Bei der Anreicherung von stehendem Totholz müssen immer Verkehrssicherung und Arbeitssi-

cherheit beachtet werden. Diesen berechtigten Ansprüchen muss je nach Einzelfall der Vor-

rang eingeräumt werden.  

                                                

6 Der Vorrat von 40 m3/ha bezieht sich auf liegendes und stehendes Totholz ab einer 

Kluppschwelle von 7 cm, einschließlich einer Pauschale von 5 m3/ha für Stockholz 
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3.1.3 Jüngere naturnahe Waldbestände (Klasse 3) 

Erfassung im Flachland und im Hochgebirge 

Auf einer Fläche von insgesamt ca. 5.581 ha (20 % der Holzbodenfläche) wächst im Forstbe-

trieb Ruhpolding dank entsprechender Bewirtschaftungsweise naturnaher Wald nach. 

 

Flachland 

Die jüngeren naturnahen Klasse-3-Waldbestände kommen auf einer Fläche von insgesamt 

rund 1.037 ha vor (73 % der Holzbodenfläche des Flachlandes). Zwischen 100 und 140 Jahren 

bzw. zwischen 60 und 79 Jahren bei Waldbeständen auf Sonderstandorten beträgt die Fläche 

der Klasse-3-Waldbestände ca. 65 ha (rund 5 % der Holzbodenfläche im Flachland).  

 

Hochgebirge 

Die Fläche der Klasse-3-Waldbestände zwischen 100 und 139 Jahren beträgt 1.718 ha, was 

knapp 7 % der Holzbodenfläche im Hochgebirge entspricht. Die Bergmischwälder dieser Klas-

se kommen auf 1.585 ha (6 % der Holzbodenfläche) vor. Die subalpinen Fichtenwälder wach-

sen auf 85 ha (0,3 %), der Laubwald auf 28 ha (0,1 %) und die Grenzstadien auf 21 ha (0,1 %).  

Die Fläche der Klasse-3-Bestände unter 100 Jahren beträgt insgesamt 2.761 ha (rund 11 % 

der Holzbodenfläche im Hochgebirge). Diese Bestände setzen sich aus jüngeren führenden 

Laubholz- und Bergmischwaldbeständen, subalpinen Fichtenwäldern, Grenzstadien und sons-

tigen naturnahen Waldbeständen zusammen.  

 

Ziele und Maßnahmen 

Auch in den Beständen der Klasse 3 findet das Biotopbaumkonzept Anwendung. Bereits in den 

jüngeren Beständen werden gezielt Biotopbäume mit Strukturmerkmalen wie Brüchen oder 

Faulstellen erhalten. Die modernen waldbaulichen Pflegekonzepte unterstützen diese Entwick-

lung, da nicht mehr wie früher vom schlechten Ende her genutzt wird, sondern ab der Jugend-

phase eine positive Auslese stattfindet und somit i. d. R. immer genügend Biotopbäume in den 

Zwischenfeldern erhalten bleiben.  

Auf den Flächen der über 100jährigen Laubholz- und Bergmischwaldbestände wird ein Tot-

holzvorrat von 20 m3/ha7 angestrebt. Die Totholzziele werden v. a. durch das Belassen von 

Hiebsresten realisiert. Für den Einsatz von Kleinselbstwerbern gelten die gleichen Vorgaben 

wie in den Waldbeständen der Klasse 2.  

                                                

7 Der Vorrat von 20 m3/ha bezieht sich auf liegendes und stehendes Totholz ab Kluppschwelle 

7 cm, einschließlich einer Pauschale von 5 m3/ha für Stockholz. 
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Totholz und Biotopbäume aus der Verjüngungsnutzung werden in die nachfolgenden Jungbe-

stände übernommen. 

 

3.1.4 Übrige Waldbestände (Klasse 4) 

Erfassung im Flachland und im Hochgebirge 

Die Klasse-4-Bestände nehmen insgesamt eine Holzbodenfläche von 14.859 ha ein. Diese 

entsprechen rund 58 % der Holzbodenfläche des Betriebes. 

 

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, kommen die Bestände des Flachlandes, die nicht in die Klassen 

1 bis 3 fallen, auf rund 240 ha Holzboden vor (17 % der Flachland-Holzbodenfläche). Im Hoch-

gebirge nehmen sie dagegen rund 15.695 ha ein (ca. 60 % der Hochgebirgs-Betriebsfläche).  

 

Ziele und Maßnahmen 

Auch in diesen Beständen sollen die Aspekte des Naturschutzes weitestgehend berücksichtigt 

werden. So werden wertvolle Biotopbäume wie Höhlen- oder Horstbäume besonders geschützt 

und erhalten. Allerdings sind dem Anreichern von Totholz und dem Belassen von Biotopbäu-

men oftmals Grenzen durch die Waldschutzsituation (Borkenkäfer) und Verkehrssicherungs-

pflicht gesetzt. Darüber hinaus finden die Aspekte des Kapitels 3.3 ĂNaturschutz bei der Wald-

nutzungñ auch in diesen Beständen Anwendung.  

 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist das Arteninventar in den naturfernen Beständen nicht an-

nähernd so umfangreich wie die Fauna und Flora der naturnahen Bestockungen. In den letzten 

beiden Jahrzehnten konnten allerdings große Fortschritte bei der Einbringung und Förderung 

von Laubholz und Tanne erreicht werden. Werden die Baumarten in der Verjüngung sowie in 

der Unter- und Zwischenschicht mitberücksichtigt, so ist der starke Trend hin zu einem deutlich 

größeren Anteil von naturnahen Waldbeständen erkennbar. 

 

3.1.5 Gesetzlich geschützte Waldbiotope 

Des Weiteren wurden am Forstbetrieb Ruhpolding im Zuge der Forsteinrichtung sowie bei der 

Erstellung des Naturschutzkonzeptes gesetzlich geschützte Waldbiotope erfasst. Nach  

§ 30 des BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG sind diese Waldbestände aufgrund ihres Stan-

dortes, ihrer Seltenheit oder anderer ortsspezifischer Aspekte über das normale Maß hinaus 

von besonderer Bedeutung für den Naturschutz. 
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Die folgende Tabelle (Tabelle 3) gibt einen Überblick über die erfassten Waldbiotope. 

Tabelle 3 Waldbiotope im Forstbetrieb Ruhpolding 

Biotoptyp Waldgesellschaft Fläche [ha] 

Auwald 

Auwald aus Eichen, Ulmen und Eschen 74,8 

Schwarzerlen-Eschen-Bachauenwald 5,8 

Grauerlenauwald 187,4 

Weidengebüsch und -wald 3,4 

Präalpines Weidengebüsch und -wald 27,5 

Block-Hangschuttwald 
Fichten-Karbonat-Blockwald 0,7 

Karbonat-Fichtenwald der Alpen 25,2 

Wärmeliebender  

Buchenwald 
Blaugras-Buchenwald 0,6 

Grünerlengebüsch Subalpines-Grünerlengebüsch-Krummholzgebüsch 7,6 

Latschengebüsch Latschen-Krummholzgebüsch der Alpen 2.397,2 

Schluchtwald 
Eschen-, Bergahorn-Schlucht- und Blockwald 2,3 

Ulmen-Bergahorn-Schlucht- und Blockwald 6,6 

Spirkenfilz-/Moorwald 

Kiefern-Moorwald 224,5 

Birken-Moorwald 255,0 

Peitschenmoos-Fichtenmoorwald  238,3 

Spirken-Moorwald 6,6 

Sumpfwald 

Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald 1,9 

Bachrinnen-Quellwald aus Eschen und Erlen 12,7 

Fichten-Schwarzerlen-Sumpfwald 48,7 

Basenreicher Kiefernwald Carbonat-Kiefernwald des Alpenrandes 44,8 

 

 

Einige dieser Waldbiotope (z. B. Latschengebüsche) sind forsteinrichtungstechnisch überwie-

gend den Grenzstadien zugeordnet und zählen daher auch zu den naturschutzrelevanten 

Waldflächen nach dem Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten (Klasse 1 bis 3). 
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3.2 Management von Biotopbäumen, Methusalemen und Totholz  

Biotopbäume und Totholz sind eine wichtige Grundlage für die Artenvielfalt in Wäldern. Sie 

bieten Nahrungs- und Nistmöglichkeiten für Waldvogelarten, Insekten und Wirbeltiere. Viele 

Pilze, Flechten und andere Pflanzenarten besiedeln oder zersetzen totes Holz und sind 

gleichzeitig wiederum Nahrungsgrundlage für andere Arten. Je höher die Biotopqualität von 

Bäumen ist, desto geringer ist meist deren Nutzwert, so dass der wirtschaftliche Wertverlust  

i. d. R. relativ gering ist.  

 

 

Abbildung 8 Bemooster Ahorn bei Glockenschmiede. Bildautor: Schweigl, Maximilian 
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3.2.1 Biotopbäume 

Entscheidend für die Eigenschaft eines Biotopbaumes ist das Auftreten bestimmter Struktur-

merkmale, die eine besondere Bedeutung für die biologische Vielfalt haben. Je älter der Baum 

ist, desto größer ist meist sein Angebot an verschiedenen Habitaten.  

 

Zu den wichtigsten Typen von Biotopbäumen gehören vor allem Horstbäume und Bäume mit  

Á Bruthöhlen, Mulmhöhlen (z.B. an Zwieseln) oder Stammfußhöhlen  

Á größeren Rinden-/Holzverletzungen 

Á Saftfluss als Nahrungsquelle infolge Verletzung 

Á abstehenden Rindentaschen (Fledermäuse!) 

Á Pilzkonsolen 

Á Kandelaberkronen 

Á starkem Kronentotholz oder mit Kronenabbrüchen 

 

sowie seltene Mischbaumarten wie alte Weiden und Pappeln (hohe Insektendichte!). 

 

 

Abbildung 9 Ahorn-Methusalem auf der Rechenbergalm. Bildautor: Schweigl, Maximilian 
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Ziele und Maßnahmen  

Besonders wertvoll sind Altbäume der potenziell natürlichen Vegetation (pnV) mit den oben 

genannten Merkmalen. Diese setzt sich im Bergmischwald hauptsächlich aus Fichte ï Buche ï 

Tanne und dem Bergahorn zusammen. Im Zuge der Bewirtschaftung werden einzelne oder 

seltene Baumarten gefördert und bei schlechter Holzqualität grundsätzlich auf der Fläche be-

lassen.  

 

In allen naturnahen Beständen werden durchschnittlich 10 Biotopbäume je ha angestrebt. 

Hierdurch sollen wertvolle Requisiten für Käfer, Pilze, Vögel, Fledermäuse, Flechten etc. ge-

schützt und erhalten werden. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, die Art-

Traditionen an den nachfolgenden Bestand weiter zu geben.  

 

Die wichtigsten innerbetrieblichen Umsetzungshinweise zum Biotopbaum- und Totholzkonzept 

werden nachfolgend aufgeführt: 

 

¶ Einzelstammweises Vorgehen: Bei der Hiebsvorbereitung ist bei jedem Baum zwischen 

Holzwert, ökologischem Wert und waldbaulicher Wirkung auf Nachbarbäume und Verjün-

gung abzuwägen. 

¶ Biotopbäume und stehendes Totholz bleiben grundsätzlich bis zum natürlichen Zerfall er-

halten. 

¶ Zu erhaltende Biotopbäume (v.a. Höhlen- und Horstbäume) werden im Rahmen der 

Hiebsvorbereitung im Forstbetrieb einheitlich mit einer Wellenlinie markiert. 

¶ Der Arbeitssicherheit gebührt der Vorrang. Der Umgang mit Totholz ist im Hinblick auf die 

Arbeitssicherheit in einer Arbeitsanweisung für die Waldarbeiter geregelt. 

¶ Wenn es notwendig ist, besitzt die Verkehrssicherung Vorrang vor dem Erhalt eines Bio-

topbaumes. Das bedeutet, dass im Bereich öffentlicher Straßen, von Wanderwegen sowie 

anderer Erholungseinrichtungen Biotopbäume, von denen eine Gefahr ausgeht, gefällt 

werden und nach Möglichkeit liegen bleiben. Hierbei werden eventuelle naturschutzrechtli-

che Prüf- und Erlaubnispflichten beachtet und eingehalten. 

¶ Minderheitenschutz für seltene Begleitbaumarten in der Pflege. 

¶ Horstbäume werden besonders geschützt : 

o Kennzeichnung und Kartierung 

o Keine Eingriffe in unmittelbarer Umgebung 

o Im Umkreis um besetzte Horstbäume seltener und störungsempfindlicher Waldvögel 

(Schwarzstorch 300 m; Wespenbussard 200 m; Rotmilan 100 m) werden während der 

Balz-, Brut- und Aufzuchtzeiten Störungen vermieden und auf die Jagd verzichtet (Ab-
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standsregelung nach Arbeitsanweisung zur Erfassung und Bewertung von Waldvogel-

arten in Natura 2000-Vogelschutzgebieten (SPA)). Auf Wanderfalke, Steinadler und 

Uhu wird im Kapitel 3.8 Spezielles Artenschutzmanagement eingegangen.  

 

Sollten trotz aller Bemühungen Biotopbäume, die besonders wertvolle Strukturmerkmale auf-

weisen, als solche nicht erkannt und versehentlich gefällt werden (z. B. weil vom Boden aus 

die entsprechenden Strukturmerkmale nicht ersichtlich sind), werden die vom Strukturmerkmal 

betroffenen Stammteile als liegendes Totholz im Bestand belassen. 

 

3.2.2 Methusaleme 

Besonders starke Bªume werden als sog. ĂMethusalemeñ erhalten. Als solche gelten die natur-

schutzfachlich besonders wertvollen oder landschaftsprägenden Individuen der Baumarten 

Eiche, Tanne, Fichte und Lärche mit einem Brusthöhendurchmesser von >100 cm sowie aller 

anderen naturschutzfachlich wertvollen Baumarten wie z. B. Bergahorn mit einem 

BHD >80 cm, die tatsächlich dauerhaft im Bestand oder am Waldrand verbleiben sollen.  

 

 

Abbildung 10 Buchenmethusalem. Bildautor: Schweigl, Maximilian 
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3.2.3 Totholz 

Bei der Inventur wurde sowohl liegendes als auch stehendes Totholz (BHD Ó 20 cm, ¿ber 

1,30 m lang bzw. hoch) getrennt nach den Baumartengruppen Nadelholz, Eiche und übriges 

Laubholz erfasst. Nicht eindeutig anzusprechendes Totholz wurde dem Nadelholz zugerech-

net. 

Nicht erfasst wurde Totholz unter 20 cm Stärke sowie Stock- und Wurzelholz. Die absolute 

Totholzmenge im Wald liegt demnach deutlich über der von der Inventur erfassten Menge. 

                                

Der gemessene Totholzvorrat über 20 cm BHD im Forstbetrieb Ruhpolding beläuft sich insge-

samt auf rd. 21,5 m3 Totholz/ha Holzboden.  

 

Bezieht man das Stockholz mit etwa 5 m3/ha (BWI II) in den intensiver bewirtschafteten Lagen 

(Flachland und Bergwald Hochgebirge) mit ein und rechnet den aufgenommenen Totholzvorrat 

auf die Kluppschwelle 7 cm hoch (inkl. Kronenholz; Umrechnungsfaktor 1,358), beläuft sich der 

tatsächliche Totholzvorrat am Forstbetrieb Ruhpolding auf 32 m3 Totholz/ha Holzboden.  

 

Tabelle 4 Totholzvorrat in m3 (inkl. Stockholz und schwaches Totholz < 20 cm BHD) 

Totholz 

  Teilbereich   

Forstbetrieb Bergwald Schutzwald Hochgebirge Flachland 

Gesamt m3 163.000 689.000 852.000 25.000 877.000 

m3 / ha 21 37 32 17 32 

 

Im Hochgebirge ist der Totholzvorrat je ha fast doppelt so hoch wie im Flachland. Im Schutz-

wald ist deutlich mehr Totholz vorhanden als im bewirtschafteten Bergwald. Diese Werte spie-

geln die unterschiedliche Nutzungsintensität wieder.  

 

Abbildung 11 Totholz nach Baumartengruppe 

                                                

8 nach Christensen et al. (2005) 
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Der überwiegende Teil des Totholzes besteht aus Nadelholz (82 %). Die Menge an Laubtot-

holz ist mit 21 % eher gering. Damit spiegelt die Zusammensetzung des Totholzes in etwa die 

Vorratsstruktur der Bestände nach Baumarten wieder. Im Flachland liegt der Totholzanteil beim 

Laubholz mit rd. 29 % deutlich höher.  

 

Ein gutes Drittel des Totholzes findet sich in der Stärkeklasse 20 ï 35 cm. Das für viele Tot-

holzbewohner besonders wertvolle stärkere Totholz (> 47 cm) macht ebenfalls ein gutes Drittel 

des Totholzvorrates aus.  

 

Abbildung 12 Totholz nach Durchmesserklassen 

 

Schlussfolgerungen 

Die Totholzausstattung ist insgesamt und insbesondere im Schutzwald als sehr gut zu be-

zeichnen. Dennoch sind für die Zukunft unter Berücksichtigung der jeweiligen Waldschutzsitua-

tion vor allem im Flachland, aber auch im Bergwald Spielräume für eine gezielte Totholzanrei-

cherung vorhanden. Hierbei ist besonderes Augenmerk auf die Beteiligung bzw. Anreicherung 

von Laubtotholz zu legen.  

 

 

3.3 Naturschutz bei der Waldnutzung 

Die Holznutzung, aber auch andere Maßnahmen im Zuge der Forstwirtschaft, beeinflussen den 

Naturschutz und die Artenvielfalt im Wald. Bei überlegtem Vorgehen und guter Planung lassen 

sich ohne übermäßigen Aufwand Nutzung und Schutz im Wald verbinden. Die Rücksichtnah-

me auf die Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Wasserwirtschaft ist 

gesetzlicher Auftrag bei der Staatswaldbewirtschaftung. Das Konzept der naturnahen Forst-

wirtschaft bildet die Grundlage für die Waldbewirtschaftung im Forstbetrieb Ruhpolding. 
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3.3.1 Ziele 

Die Ziele einer naturnahen Waldnutzung sind die Erhaltung der Artenvielfalt bei Maßnahmen 

der Waldbewirtschaftung, die Vernetzung von waldökologisch hochwertigen Waldbeständen 

und der Verzicht auf die Anwendung von Pestiziden im Wald (Grundsatz des integrierten 

Pflanzenschutzes).  

3.3.2 Praktische Umsetzung 

Waldverjüngung 

Á Wo immer es möglich ist, wird mit Naturverjüngung gearbeitet. 

Á Nadelholzreinbestände werden in strukturierte und artenreichere Mischbestände umge-

baut. 

Á Fremdländische Baumarten und Arten, die nicht zur natürlichen Waldgesellschaft gehören 

(z. B. Europäische Lärche im Flachland), werden grundsätzlich nur gruppen- bis horstwei-

se beigemischt. 

Á Gemäß den Waldbaugrundsätzen der Bayerischen Staatsforsten werden genetisch geeig-

nete Altbestände aus standortgemäßen Baumarten vorrangig mittels langfristiger kleinflä-

chiger Verfahren natürlich verjüngt. So geben sie ihre genetische Vielfalt an die nachfol-

gende Waldgeneration weiter. 

Á Bei künstlicher Verjüngung wird, unter Beachtung der Herkunftsempfehlungen für forstli-

ches Vermehrungsgut, ausschließlich standortangepasstes Saat- und Pflanzgut überprüf-

barer Herkunft verwendet, soweit es am Markt verf¿gbar ist. Ă¦berpr¿fbarñ heiÇt, dass zu 

jedem Zeitpunkt von der Beerntung über die Anzucht bis hin zur Auslieferung der Pflanzen 

deren Herkunft mit gentechnischen Methoden nachgewiesen werden kann. 

Á Das genetische Potenzial von seltenen Baum- und Straucharten oder seltenen Herkünften 

wird z. B. durch gezielte Anpflanzung gesichert. 

 

Waldpflege und Holzernte  

Á Beim Auszeichnen der Hiebe werden vertikale und horizontale Strukturen angestrebt. 

Á Es erfolgen grundsätzlich keine Kahlschläge oder Räumungshiebe, das einzelstammweise 

und femelartige Vorgehen hat Vorrang; Ausnahme ist das notwendige rasche Vorgehen in 

Fichtenbeständen auf labilen Standorten. Dort ist aufgrund der fehlenden individuellen 

Stabilität der Fichten eine Schirmstellung oder das Belassen von Nachhiebsresten über 

längere Zeiträume nicht möglich. 

Á Förderung seltener Baumarten und Raritäten (z.B. Stechpalme, Eibe, Eiche, Kirsche) 
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Á Eines der herausragenden Ziele des Forstbetriebs Ruhpolding ist die Erhaltung oder 

Schaffung standortgemäßer, naturnaher, gesunder, leistungsfähiger und stabiler Wälder 

durch eine an den waldbaulichen Zielen orientierte Jagd. 

Á Umbau von Nadelholzreinbeständen in strukturreiche Bergmischwälder: Nach der aktuel-

len Planung soll der derzeitige Fichtenanteil von 52 % in einem Zeitraum von etwa 50 Jah-

ren auf 37 % zugunsten von Tanne, Lärche und Buche gesenkt werden (ABZ 50). 

Á In Nadelholzbeständen werden Samenbäume von Baumarten der natürlichen Waldgesell-

schaft gefördert. 

Á Auf Horst- und Höhlenbäume wird bei forstlichen Maßnahmen Rücksicht genommen. 

Á Die Jungbestandspflege erfolgt grundsätzlich außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten sel-

tener und besonders sensibler Arten. 

Á Erhalt von Weichlaubholz (Weide, Aspe, Vogelbeere, Erle); Weichlaubhölzer sind am 

Waldaufbau zu beteiligen. 

Á Pionierbaumarten (z. B. Weide, Aspe, Vogelbeere, Erle, Birke) und Sträucher sind als 

Nahrungs- und Bruthabitat für Vögel und Insekten bedeutsam und werden bei der Jung-

wuchspflege grundsätzlich belassen, es sei denn, das Pflegeziel wird gefährdet. 

Á Reizvolle Einzelbäume und Baumgruppen werden belassen. 

Á Belassen unbestockter Teilbereiche in Kulturflächen 

Á Belassen von Laubholzkronen und Totholz im Bestand. Ausnahme: Rückegassen, Ar-

beitssicherheit und Verkehrssicherung 

Á Eine Anreicherung von Totholz der gesellschaftstypischen Baumart wird angestrebt. 

Á Konsequente Schonung des Waldbodens bei der Befahrung durch die Anlage eines festen 

Feinerschließungssystems 

 

Waldschutz 

Á An die Standorte angepasste Nutzung von Kronenmaterial. Auf flachgründigen kalkalpin-

standorten konsequentes Belassen von Kronenmaterial und Ästen im Bestand unter Be-

achtung der Waldschutzsituation 

Á Umgang mit Windwürfen: In nicht bringbaren Lagen erfolgt die Aufarbeitung so extensiv 

wie möglich und so intensiv wie nötig. Grundsätzlich hat der Waldschutz immer eine hohe 

Priorität. Bruttaugliches Material wird in den bringbaren Lagen rechtzeitig aus dem Be-

stand gezogen, gehackt und vermarktet. Durch Handentrindung und Liegenlassen der 

Fichte in schwer bringbaren Lagen wird der Totholzvorrat angereichert. 

Á Ziel des Forstbetriebs ist es, keine Pestizide im Wald einzusetzen, auch nicht zur  

Borkenkäferbekämpfung. In den vergangenen 10 Jahren wurde diese interne Leitlinie auch 

immer erfüllt. 
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Bau von Waldwegen (inkl. Rückewege) 

Á Bodenschutz: Es findet grundsätzlich keinerlei Befahrung außerhalb der Rückegassen 

statt. 

Á Grabenfräsen werden nicht eingesetzt. In sensiblen Bereichen erfolgt der Einsatz von R2-

Geräten und Grabenbaggern nicht während der Entwicklungs- und Überwinterungsphase 

von wassergebundenen Tierarten. 

Á Der Bau von Rückewegen außerhalb von Naturschutzgebieten unterliegt lediglich einer 

Anzeigepflicht gemäß BayNatschG. Der Forstbetrieb stimmt auch diese Wegebauvorha-

ben mit den zuständigen unteren Naturschutzbehörden ab. 

 

Sonstige Maßnahmen 

Á Zeitliche und räumliche Rücksichtnahme auf die besonderen Arten in den Wäldern (z. B. 

Auerwild, Haselwild, Frauenschuh) oder auf besondere Kleinstrukturen. 

Á Bejagungsverzicht auf alle jagdbaren Wasservögel innerhalb von Naturschutzgebieten. 

 

 

3.4 Schutz der Feuchtstandorte, Gewässer und Quellen 

 

Abbildung 13 Wasseramsel 2004 am Mühlbach; Bildautor nicht bekannt 
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Insgesamt wurden rund 765 ha an Feuchtstandorten im Forstbetrieb erfasst. Die folgende Ta-

belle (Tabelle 5) gibt einen Überblick über die erfassten Feuchtbiotope des Offenlandes. 

 

Tabelle 5 Feuchtstandorte und Gewässer auf den Flächen des Forstbetriebs Ruhpolding 

Lebensraumform Kategorie Fläche [ha] 

Gewässerflächen 

Standgewässer (Seen, Weiher, Teiche, Tümpel,  Altgewässer, 

sonstige Stillgewässer 
98,2 

Fließgewässer 106,2 

Verlandungsbereiche größerer stehender Gewässer 34,2 

Gewässerbiotop auf ideeller Teilfläche 5,3 

Moorflächen  
(waldfrei  
oder gehölzarm) 

Niedermoore 18,6 

Hochmoore 163,2 

Moorbiotop auf ideeller Teilfläche 192,0 

Waldfreie  

Feuchtflächen 

Staudenfluren und Feuchtgebüsche 37,3 

Schneetälchen 2,1 

Sonstiges Feuchtgrünland 108,2 

 

3.4.1 Au-, Sumpf- und Bruchwälder  

Vorkommen 

Größere Vorkommen an Grauerlenwäldern, Auwäldern mit Eichen, Ulmen und Eschen sowie 

Fichten-Schwarzerlen-Sumpfwäldern gibt es im Norden des Forstbetriebs Ruhpolding entlang 

der Tiroler Ache im Moorgebiet zwischen Übersee und Grabenstätt (Sossauer Filz, Wildmoos, 

Mittermoos). Ausgedehntere Fichten-Schwarzerlen-Sumpfwälder kommen im Nordosten des 

Forstbetriebs im Bereich des Rabenmooses vor.  

Auwälder nehmen im Forstbetrieb ca. 294 ha Holzbodenfläche ein. Sumpfwälder mit Fichte 

und Schwarzerle kommen auf ca. 95 ha vor. 

Bei solchen Feuchtflächen mit Waldbestockung handelt es sich um geschützte Biotope nach 

§ 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) (Tabelle 3 ĂWaldbiotope im Forstbetrieb Ruhpol-

dingñ). 

 

NSG ĂMündung der Tiroler Achenñ 

Die Tiroler Ache bildet den Hauptzufluss des Chiemsees. Ihr Einzugsgebiet beginnt im Raum 

Kitzbühel. Aus dem Ausgangsgestein dieser Region, der Grauwacke, wird durch Niederschlä-

ge eine große Menge an Schwebstoffen in die Tiroler Ache eingeschwemmt. Obwohl ein Teil 
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dieser Schwebstoffe im Flusslauf abgelagert wird, gelangen doch sehr große Mengen an Sand 

und Geschiebe in den Chiemsee. Da 40 % der Schwebfracht im Mündungsbereich der Tiroler 

Ache am Südostufer liegen bleiben, schiebt sich das Delta immer weiter in den See hinein. 

Zurzeit wandert es um etwa 20 m pro Jahr in den See und bewirkt damit die Verlandung der 

Hirschauer Bucht und der Chieminger Bucht. Das Mündungsgebiet der Tiroler Ache ist ein in 

Mitteleuropa einzigartiges natürliches Binnendelta mit einer Biotopvielfalt von vegetationslosen 

Kiesflächen bis hin zu üppigen Weichholz- und Hartholzauwäldern und wertvollen Streuwiesen. 

Die stattliche Zahl von 90 nachgewiesenen Rote-Liste-Arten unterstreicht eindrucksvoll die 

herausragende Stellung dieses Naturschutzgebietes. 

 

 

Abbildung 14 Das Delta der Tiroler Achen. Kartengrundlage: Vermessungsamt Traunstein 2014 

 

An der Tiroler Ache wechseln je nach Bodenfeuchte und Standort verschiedene Ausbildungen 

des Traubenkirschen-Eschenwaldes (Pruno fraxinetum) mit Ahorn-Eschenwäldern (Aceri fraxi-

netum) ab. Entlang der eingedeichten Ache sind in seichten Flutmulden streuwiesenartige 

Großseggenriede mit Sibirischer Schwertlilie (Iris sibirica) und Gelber Wiesenraute (Thalictrum 

flavum) erhalten offen gehalten werden. Seit Jahrhunderten lasten auf diesen Flächen Weide-
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rechte, die bis Mitte des 20 Jahrhunderts überwiegend mit Pferden, ausgeübt wurden. Heute 

werden vor allem Jungrinder ausgetrieben. Insgesamt ist der Austrieb stark rückläufig. Daher 

ist langfristig der Offenlandcharakter dieser Bereiche gefährdet. 

Im vorderen Dammbereich befinden sich abgeschnürte Altarme mit klarem Qualmwasser9 und 

Unterwasserpflanzen. Im Mündungsdelta werden obige Auwald-Formationen durch den Grau-

erlen-Auwald (Alnetum incanae) und die Silberweidenaue (Salicetum albae) abgelöst. Am san-

digen Ufer der Ache wächst u.a. das seltene Ufer-Reitgras (Calamagrostis pseudophragmites). 

Am Kopf des Deltas finden sich ausgedehnte schluffig-feinsandige Schlickflächen, auf denen 

sich bei Niedrigwasser Rasen der winzigen Nadel-Sumpfbinse (Eleocharis acicularis) entwi-

ckeln. Prägend sind auch zahlreiche alte Huteeichen im gesamten Auwaldbereich. 

 

Ziele und Maßnahmen 

Das Naturschutzgebiet ĂM¿ndung der Tiroler Achenñ ist in eine Kernzone und eine Pflegezone 

gegliedert. In der Kernzone unterbleiben alle forstlichen Maßnahmen. In der Pflegezone und 

ihren Randbereichen werden durch den Forstbetrieb gezielt Baumarten der natürlichen Wald-

gesellschaften gefördert und eingebracht. So wurden in den vergangenen Jahren Vogelkir-

schen (Prunus avium) und Stieleichen (Quercus robur) gepflanzt (z.T. mit Schutzmaßnahmen). 

Weitere Eichenpflanzungen sind in den nächsten Jahren geplant. 

 

Historisch bedingt existieren im Achendelta noch Versuchsflªchen des ĂBayerischen Amtes f¿r 

forstliche Saat- und Pflanzenzucht ASPñ. Auf diesen werden Herkunftsversuche zur verglei-

chenden Betrachtung von Pappelklonen durchgeführt. Mittelfristiges Ziel des Forstbetriebs ist 

es, in Absprache mit dem ASP, mittelfristig auf diese Versuchsflächen zu verzichten. Die 

Waldstrukturen sind stark durch umfangreiche Pferde- und Rinderweiderechte sowie umfang-

reiche Brennholzrechte geprägt. Durch letztere sind auf Teilflächen niederwaldartige Strukturen 

entstanden. Die noch vorhandenen Huteeichen sollen in den nächsten Jahren gezielt von ver-

stärkt einwachsenden Eschen freigestellt werden. 

 

Alle übrigen naturnahen Feuchtwaldreste werden generell als Dauerbestockung erhalten. Wei-

terhin erfolgen nur mäßige Durchforstungseingriffe unter Berücksichtigung der bodenschonen-

den Bringung (z.B. Bodenfrost, Seilwindeneinsatz). Gegebenenfalls werden gesellschaftsfrem-

de Baumarten (z.B. Fichte, Hybrid-Pappel) entnommen.  

 

                                                

9 Qualmwasser oder Drängewasser bezeichnet in Niederungen eines Fließgewässers hochdrückendes 

Grundwasser. Qualmwasser kann wertvolle Biotope schaffen und stellt Habitate für seltene Amphibien 

dar.  
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3.4.2 Fließgewässer 

Vorkommen 

Die bedeutendsten Fließgewässer im Bereich des Forstbetriebs sind die beiden größten 

Chiemseezuflüsse Tiroler Achen und Prien sowie die Seetraun. Die Bewirtschaftung dieser 

Gewässer obliegt den zuständigen Wasserwirtschaftsämtern. Weitere größere Fließgewässer 

auf Forstgrund sind z.B. Weiße Ache, Schwarze Ache, Urschlauer Achen, Fischbach, Gratten-

bach oder Hammerergraben. In den Wäldern des Forstbetriebs kommen aufgrund der geologi-

schen Ausgangssituation zahlreiche kleinere Fließgewässer in Form von Bächen und zeitweilig 

wasserführenden Gräben vor.  

Zum Schutz der Bäche und Gräben wird folgendes unternommen: 

¶ Konsequentes Freiräumen von Fließgewässern nach Hiebsmaßnahmen 
 

¶ Kein ungeregeltes Durchfahren von Fließgewässern 
 

¶ Unterbrechungen des natürlichen Gewässerflusses im Zuge von Wegebau- und Feiner-

schließungsmaßnahmen (Verrohrungen, Furten) nur nach Absprache mit den zuständi-

gen Unteren Naturschutzbehörden. Dabei hat der Bau von Furten stets Vorrang vor der 

Verrohrung des Gewässers. 

 

Ziele und Maßnahmen 

Bei Durchforstungsmaßnahmen werden vom Jungbestand bis zur Altdurchforstung konsequent 

die standortsheimischen Laubbaumarten, v. a. Schwarzerle, Esche, Aspe und Moorbirke ge-

fördert. Ziel ist die Schaffung einer naturnahen, gewässerbegleitenden Boden- und Gehölzve-

getation. 

 

3.4.3 Moore 

Vorkommen 

Etwa 1.300 ha der Forstbetriebsfläche wird von Mooren, Moorrandwäldern und Sumpfwäldern 

eingenommen. Der Zustand der Moorflächen ist sehr unterschiedlich. Häufig wurden sie teil-

weise oder auch flächig entwässert und sind heute zumindest auf Teilflächen bewaldet. Indust-

riellen Torfabbau gab es nur im Bereich der Kendlmühlfilzen. Dennoch findet man in jedem 

dieser Moorgebiete eine große Anzahl verschiedener Lebensraumtypen, welche meist fließend 

ineinander übergehen.  
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Tabelle 6 Liste der Moore auf den Flächen des FB Ruhpolding 

Moor Moortyp Revier Fläche in ha 

Mettenhamer Filz Hochmoor / Übergangsmoor Schleching 44,4 

Lanzinger Moos Hochmoor Marquartstein 22,4 

Sossauer Filz Hochmoor / Übergangsmoor Bergen 99,2 

Wildmoos Hochmoor / Übergangsmoor Bergen 82,1 

Brettlinger Moos Niedermoor Bergen 22,4 

Hackenfilze Hochmoor / Übergangsmoor Marquartstein 90,3 

Damberger Filze Hochmoor / Übergangsmoor Marquartstein 139,3 

Kendlmühlfilzen Hochmoor / Übergangsmoor Marquartstein 417,6 

Kühwampenmoos Hochmoor / Übergangsmoor Marquartstein 28,5 

Rottauer Filze Hochmoor / Übergangsmoor Marquartstein 2,2 

Burghamer Filz Hochmoor / Übergangsmoor Aschau 76,9 

Freimoos Hochmoor / Übergangsmoor Aschau 225,8 

Dreigschwendlbach Moor Hochmoor / Übergangsmoor Reit im Winkl 10,0 

Vorderalmmoor Übergangsmoor Unterwössen 4,5 

Rötelmoos Hochmoor Brand 30,8 

Unternbergmoos Niedermoor Brand 1,0 

 

Die Chiemseefilze (Rottauer Filze, Damberger Filze, Hackenfilze, Bernauer Moos) bilden zu-

sammen mit den Kendlmühlfilzen die größte, in vielen Bereichen noch zusammenhängende, 

naturnahe Hochmoorfläche des östlichen Voralpenlandes. Bis weit in die zweite Hälfte des 

vorigen Jahrhunderts hinein gehörten sie allerdings auch zu den wichtigsten Torfabbaugebie-

ten Bayerns. Zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung dieser einzigartigen Landschaften sind 

deshalb häufig Renaturierungsmaßnahmen notwendig. Dabei werden folgende Ziele verfolgt: 

¶ Die Minimierung der vorhandenen Entwässerungseinrichtungen durch Dammbauten 

oder Grabenverfüllungen sowie die Wiedervernässung von Moorbereichen durch Ent-

nahme einer flächendeckenden Gehölzbestockung (zusätzliche Entwässerungswirkung 

durch hohe Evapotranspiration von Gehölzen). Übergeordnetes Ziel ist die Wiederher-

stellung des natürlichen Moorwasserspiegels. 

 

¶ Die Förderung, Erhaltung und Entwicklung naturnaher Vegetation von offenen Moorflä-

chen mit Torfmoosrasen und niedrigen Latschenfilzen über Torfmoosrasen. 

 

¶ Auf der Geländeoberfläche wird durch die Vernässungsmaßnahmen über den entwäs-

serten Torfen der erneute Aufwuchs von torfbildender Vegetation aus Torfmoosen, 

Seggen und Braunmoosen gefördert. Dies führt zu einer Neubildung des Akrotelms 

(Moorboden mit Vegetationsschicht) mit Wasserrückhalte-, Kohlendioxid- und Stickstoff-

Speicherfunktion. 
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Abbildung 15 Das Rötelmoos bei Ruhpolding, ein weitgehend naturbelassener Moorkomplex. Bildautor: Engelhard, 

Daniel 

 

Jede Renaturierung erfordert eine gründliche Vorplanung. Für sieben der 16 Moorgebiete lie-

gen bereits Renaturierungsplanungen vor (Mettenhamer Filz, Sossauer Filz, Wildmoos, 

Kendlmühlfilzen, Kühwampenmoos, Burghamer Filz, Dreigschwendlbach Moor). Für vier Moor-

komplexe sind keine Maßnahmen erforderlich, da sie sich in einem naturnahen Zustand befin-

den (Vorderalmmoor, Rötelmoos, Unternbergmoos, Lanzinger Moos).  

 

 

Abbildung 16 Listspinne (Raubspinne) 2007, Hochfilze (Mettenhamer Moos); Bildautor: Irlacher, Fritz 
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Der Forstbetrieb Ruhpolding beabsichtigt, soweit nicht bereits vorhanden, in den nächsten Jah-

ren zu jedem der übrigen sieben Moorkomplexe Gutachten erstellen zu lassen, auf deren Basis 

eventuell weitere Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt werden können. 

 

 

Abbildung 17 Langblättriger Sonnentau 2009 Hochfilze (Mettenhamer Filz); Quelle: Irlacher, Fritz 

 

Kendlmühlfilzen 

Die Kendlmühlfilzen sind auf großer Fläche durch einen jahrhundertelangen Torfabbau ge-

prägt. Dieser erfolgte zunächst in Form kleiner bäuerlicher Handtorfstiche, danach großflächig 

zur Brennstoffgewinnung für die Saline Traunstein sowie für die ortsansässige Bevölkerung. 

Anfang des 20. Jahrhunderts waren somit bereits ein umfangreiches Entwässerungssystem 

geschaffen und große Teile des Moorgebietes trockengelegt worden. Die Höhepunkte der 

Brennstoffgewinnung lagen in den Jahren der beiden Weltkriege. Ab 1950 wurde verstärkt Torf 

für den Gartenbau gewonnen. Die größten Torfmengen wurden dabei von 1976-1985 im 

Frästorfabbau gewonnen, der zu den größten Zerstörungen im Hochmoor führte. Dabei ent-

standen vegetationslose Flächen auf einer Größe von 40 ha. Ende der 1980er Jahre wurden 

die Kendlmühlfilzen zum Naturschutzgebiet erklärt (NSG-00397.01). 

 

Umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen im Rahmen des LIFE-Projektes ĂS¿dlicher Chiem-

gauñ zwischen 1995 und 2001 führten zur großflächigen Wiedervernässung und Renaturierung 

einstiger Torfstiche und Frästorfflächen. Zu den Umsetzungen zählte der Bau großer Dämme 

am Egelseegraben und am neuen Grassauer Graben. Der große Enddamm am Egelseegra-

ben wurde 2004 errichtet. 
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Im Jahr 2010 beauftragte der Forstbetrieb Ruhpolding ein Umweltplanungsbüro (Fa. Terratop 

Hartmaier) mit der Erfolgskontrolle der bisherigen Renaturierung. Auf deren Basis wurden 2011 

weitere Maßnahmen zur Optimierung des Renaturierungsprojektes umgesetzt. Dabei sind wei-

tere Entwässerungsgräben verschlossen worden. Ebenso wurden vorhandene Dämme, die 

sich gesetzt hatten, erhöht und stabilisiert. In den kommenden Jahren wird der Forstbetrieb ein 

weiteres Gutachten erstellen lassen, um den Verlauf der Wiedervernässung zu evaluieren und 

somit eine Grundlage für eventuelle weitere Renaturierungsmaßnahmen zu erhalten. 

 

Sossauer Filz und Wildmoos 

Das Sossauer Filz und der Hauptteil des Wildmooses sind asymmetrische Regenmoore, die 

über einem bewegten Geländeuntergrund teils durch Verlandung (Wildmoos), teils durch Ver-

sumpfung (Sossauer Filz) im östlichen Teil des ehemaligen Chiemseegletschers entstanden 

sind. Die beiden Moore liegen rund 2 km nördlich des Alpenanstiegs und rund 5 km vom süd-

östlichen Eck des Chiemsees entfernt auf einer Höhe von 530 m ü. NN. Der Bewuchs setzt 

sich aus Latschen- / Spirkenfilz, alten Hochmoor-Fichtenbeständen sowie Kiefern- und Fich-

tenwäldern (auf stark entwässerten Standorten) zusammen10. Die beiden Hochmoorkomplexe 

sind durch ein offenes Übergangsmoor verbunden. Sie sind Teil des Naturschutzgebietes 

NSG-00303.01 ĂSossauer Filz und Wildmoosñ sowie des FFH-Gebietes 8140-371.05 ĂMoore 

s¿dlich des Chiemseesñ. Der Moorkomplex gehºrt, trotz des seit Anfang des 20. Jahrhunderts 

erfolgten Torfabbaus (Handtorfstich), zu den besterhaltenen Hoch- und Übergangsmooren 

südlich des Chiemsees. 

 

Auf der Grundlage einer Renaturierungsplanung11 im Rahmen des ĂKlimaprogrammes 2020 

Bayern Mooreñ werden vom Forstbetrieb seit dem Jahr 2010 WiedervernªssungsmaÇnahmen 

vorgenommen. Dazu wurden im Sossauer Filz insgesamt vier holzarmierte Torfwehre im den 

zentralen Hauptgraben sowie elf Torfwehre in die beidseitig dazu einmündenden Seitengräben 

eingebaut. Im Wildmoos wurden acht holzarmierte Torfwehre in die Seitengräben nördlich des 

Ost-West-verlaufenden Hauptgrabens, zwei holzarmierte Torfwehre, 15 Torfwehre sowie 23 

abschnittsweise Torfverfüllungen in Gräben innerhalb und im direkten Umgriff des großen 

Handtorfstiches südlich des Hauptgrabens eingebracht. Des Weiteren wurden auf Teilflächen 

die vormals nach der Grabenentwässerung aufgewachsenen Fichtenbestände mittels einer 

Horizontalseilbahn (Bodenschutz) entnommen, um die dort vorhandene autochtone Vegetation 

vor weiterer Verdrängung (Lichtkonkurrenz und Wasserentzug) zu schützen. Die Wieder-

vernässung ist voraussichtlich 2015 abgeschlossen. Bis dahin werden noch ein weiterer Fich-

                                                

10 Siuda 2009 

11 ebd. 
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tenbestand entnommen, zusätzliche Torfdämme eingebaut und die bisherigen Maßnahmen 

optimiert. 

 

 

Abbildung 18 Moorbagger bei Renaturierungsarbeiten im Wildmoos. Bildautor: Leitenstorfer, Christian 

 

Burghamer Filz 

Die Burghamer Filzen sind ein Nieder- und Hochmoorkomplex von insgesamt 181 ha, wovon 

sich 78,3 ha im Eigentum des Freistaates Bayern befinden. Das zentrale Regenmoor dieses 

Gebietes wird von einem Latschenhochmoor gebildet, das sich nordwestlich an den Burgha-

mer Moränenrücken anschließt. Knapp die Hälfte des ursprünglich doppelt so großen Lat-

schenhochmoors sowie die daran anschließenden Niedermoorstandorte wurden bereits An-

fang der 19. Jahrhunderts mit Fichte und Kiefer aufgeforstet. Unterstützend dazu wurden zahl-

reiche Gräben zur Entwässerung gezogen. 

 

Erste Anstaumaßnahmen von Gräben zum Zwecke der Wiedervernässung erfolgten in den 

Jahren 1995/96. Im Rahmen des BayernNetz Natur-Projektes ĂBiotopverbund Eggstªtt-

Hemhofer Seenplatte und Seeoner Seenñ wurden sehr umfangreiche RenaturierungsmaÇnah-

men durchgeführt. So wurde 2004 im nördlichen Lagg (Niedermoorrand) der Fichtenbestand, 

sowie im Nordosteck der Hochmoorweite der Kiefernbestand vollkommen entfernt. 2006 wur-

den große Teile des Fichtenbestandes nordwestlich der Hochmoorweite entnommen und das 

Latschenhochmoor lokal von Fichten freigestellt. Zuvor wurden auch im ĂSeeholzñ (S¿dostteil 

des Moorkomplexes) auf größerer Fläche im Rahmen der Borkenkäferbekämpfung Fichten 

entnommen. Im April 2006 wurden der nördliche Randgraben, ein Teil des südlichen Randgra-

bens sowie fünf weitere Gräben, die quer durch den zentralen Moorbereich liefen, durch ab-
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schnittsweise Verbauung angestaut. Ebenso wurde das Schlitzgrabensystem im Nordosten 

unwirksam gemacht. Ergänzend dazu wurden in den Jahren 2007 / 2012 zwei Umweltpla-

nungsbüros (Dipl.-Ing. Cornelia Siuda, 2007 / Dipl.-Biol. Burkhard Quinger, 2012) damit beauf-

tragt, die durchgeführten Maßnahmen nach moorökologischen Kriterien hinsichtlich ihres Er-

folgs zu betrachten und ggf. ergänzende Maßnahmen vorzuschlagen. 

 

Auf diesen Grundlagen werden, zur Optimierung der Wiedervernässung, in den nächsten Jah-

ren weitere Dämme erhöht werden, um die schon eingetretene Torfmoosdeckenbildung zu 

stabilisieren. Des Weiteren werden die moor- und bruchwaldartigen Waldbestände (Waldkie-

fern-Moorwald, Moorbirken-Moorwald, Schwarzerlenbruch) im nordwestlichen Teile des Lat-

schenfilzes weiterentwickelt und gepflegt. 

 

 

Abbildung 19 Forstwirte bei Renaturierungsmaßnahmen; Bildautor: Leitenstorfer, Christian 

 

Dreigschwendlbachmoor 

Das Dreigschwendlbachmoor liegt rund 1,2 km westlich von Blindau im Revier Reit im Winkl. 

Es bildet einen der wenigen noch intakten Moorkomplexe in diesem Gebiet, und ist deshalb 

auch im Rahmen der Alpenbiotopkartierung (Biotop-Nr. A8340-0076) erfasst worden. Aufgrund 

seiner Lage im Gelände und der Schichtung seiner Torfe handelt es sich um ein Wasserschei-

denmoor, dessen Hydrologie zum einen durch einfließendes Hangwasser und zum anderen 
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durch die anfallenden hohen Niederschläge im Voralpenraum geprägt wurde12. Mit zunehmen-

der Versumpfung über tonigem Untergrund begannen Torfmoose aufzuwachsen, und es ent-

wickelte sich vor allem im nördlichen Bereich ein deutlicher Hochmoorkern. Am Rande des 

Hochmoorkerns liegen zwei von Latschen umstandene Handtorfstiche. In einem Gutachten 

(Dipl.-Ing. Cornelia Siuda, 2010) wurde festgestellt, dass es sich um ein schwach entwässer-

tes, aber noch naturnahes Hochmoor handelt. Im Rahmen der landespflegerischen Begleitpla-

nung f¿r den Neubau der Kabinenbahn ĂWinklmoosalm-Steinplatteñ wurde im Rahmen der 

hierfür erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen die Sicherung dieses wertvollen Biotopkomple-

xes angeregt. 

 

Im Rahmen dieser Ausgleichsmaßnahmen wird seit 2010 die Pfeifengras-Streuwiese südlich 

des Hauptgrabens jährlich durch den Forstbetrieb gemäht. Dadurch soll eine flächige Ausbrei-

tung des Faulbaumes verhindert werden. Außerdem wurden im Anhalt an das Gutachten in 

den Jahren 2009 und 2010 Maßnahmen zur Wiedervernässung des Moorkomplexes umge-

setzt. Ziel dieser Maßnahmen ist die Förderung des Torfmooswachstumes, sowie der Erhalt 

bedeutsamer Moorspezialisten wie zum Beispiel Sumpf-Blumenbinse, Sumpfschrecke oder 

Sumpf-Bärlapp. 

 

Mettenhamer Filze 

Als eines der wenigen Hochmoore Bayerns wurden die Mettenhamer Filze nie intensiv genutzt. 

Dadurch konnten sich natürliche, zusammenhängende Hochmoorgesellschaften erhalten, die 

entwicklungsgeschichtlich und ökologisch von herausragender Bedeutung sind. Zusammen mit 

den angrenzenden Niedermooren und dem Auwaldgebiet des Raitener Baches am südöstli-

chen Rand des Moores findet sich hier ein vielfältiger Lebensraumkomplex für zahlreiche sel-

tene Pflanzenarten wie Moosbeere (Oxycoccus palustris), Rosmarinheide (Andromeda polifo-

lia) oder Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia). Entstanden sind die Filze durch den 

Einfluss der Tiroler Ache und einem riesigen Bergsturz, der zu einem Anstau der Tiroler Ache 

führte und das gesamte Gebiet weitläufig vernässte. Da die Mettenhamer Filze nur einer gerin-

gen Entwässerung unterzogen wurden (zwei ca. ein Meter tiefe Gräben im Nordteil), lassen 

sich hier entwicklungsgeschichtliche Moorprozesse besonders gut beobachten. Die Moorent-

wicklung vollzieht sich hier seit dem Ende der letzten Eiszeit weitgehend unbeeinflusst und ist 

somit von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung. 

Der Forstbetrieb prüft nun, ob es möglich ist, die Entwässerungsgräben ohne allzu gravierende 

Auswirkungen auf benachbarte Flurstücke zu verschließen. Sollte dies möglich sein, wird der 

Forstbetrieb die Maßnahmen in Eigenregie durchführen. 

                                                

12 Dietmann / Kohler / Müggenburg / Siuda 2010 



        
 

Naturschutzkonzept Forstbetrieb Ruhpolding  48 

3.4.4 Seen und Waldtümpel 

Vorkommen, Ziele und Maßnahmen 

Der Forstbetrieb besitzt mehrere Stehendgewässer. Die bedeutendsten sind Weitsee, Mitter-

see, Lödensee und ein Teil des Taubensees. Diese Gewässer haben vorrangig Naturschutz- 

und zum Teil Erholungsfunktion.  

 

 

Abbildung 20 Der Lödensee im Revier Seehaus zwischen der Bergkette Wilder Hausgraben und dem Seehauser 

Hochkienberg; Michael Möller - Fotolia.com 

 

Im Bereich des Weitsees betreut der Forstbetrieb in Zusammenarbeit mit der Unteren Natur-

schutzbehörde Traunstein ein Besucherlenkungskonzept, das vor ca. 20 Jahren vom ehemali-

gen Forstamt Marquartstein initiiert wurde. Wesentliches Ziel ist es, den Uferbereich vor einer 

flächigen Nutzung durch Erholungssuchende zu schützen. Der Forstbetrieb hat im diesem 

Rahmen Abplankungen im Uferbereich installiert. Die Untere Naturschutzbehörde ist für die 

Schilder und Informationstafeln verantwortlich.  

An den meisten Fließgewässern des Forstbetriebs liegt das Fischrecht bei der Bayerischen 

Schlösser- und Seenverwaltung. Am Weitsee besteht ein Fischereirecht eines privaten Nut-

zers. In den kleineren Seen, wie dem Egelsee und dem Deichelweiher in Schleching, wird auf 

eine fischereiwirtschaftliche Nutzung verzichtet. 
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An den naturschutzfachlich besonders wichtigen Gewässern verzichtet der Forstbetrieb grund-

sätzlich auf die Wasservogeljagd.  

 

Die zahlreich vorhandenen Tümpel werden periodisch mit dem Ziel der Strukturerhaltung oder 

der Verbesserung gepflegt. Soweit erforderlich, werden weitere solche Trittsteine im Sinne 

eines Verbundsystems geschaffen, z. B. im Zuge von Wegebaumaßnahmen.  

 

3.4.5 Quellen13 

Ökologische Bedeutung 

Quellen haben eine hohe ökologische Wertigkeit. Sie sind die Kopfbiotope aller Fließgewässer 

und zeichnen sich durch sehr ausgeglichene Standortsbedingungen aus. Die Wassertempera-

tur schwankt im Tages- und Jahresverlauf nur wenig und liegt zwischen 8°C und 11°C. Somit 

bleibt die Quelle auch bei extremen Kältebedingungen frostfrei. Im Gegensatz zu den Quellbä-

chen ist der Sauerstoffgehalt direkt am Quellaustritt noch gering. Das Wasser enthält außer-

dem sehr wenige Nährstoffe. Andererseits wird der Wasserchemismus direkt vom Gestein be-

einflusst. 

 

In Quellen sind speziell an die abiotischen Bedingungen angepasste Lebensgemeinschaften 

ausgebildet. Die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften variiert von Quelle zu Quelle 

und ist u. a. vom Wasserchemismus abhängig. Neben Arten mit großem Toleranzbereich ge-

genüber Standortbedingungen kommen in Quellen auch hoch spezialisierte Arten vor, die der 

Konkurrenz in anderen Gewässerlebensräumen unterlegen sind. Dazu gehören eiszeitliche 

Reliktarten, für die Quellbiotope letzte Rückzugsgebiete bilden. Ein Ausweichen auf andere 

Gewässerabschnitte ist nicht möglich. Die enge Bindung an den Lebensraum erschwert zudem 

den Kontakt zwischen Populationen benachbarter Quellen. Bereits geringe Veränderungen 

können daher zu einem nicht mehr ausgleichbaren Artenverlust führen. Bislang wurden in Eu-

ropa rund 1.500 Tierarten an Quellen nachgewiesen, 460 davon wurden als Quellspezialisten 

eingestuft. Die Zahl der an Quellen vorkommenden Pflanzen wird auf 160 geschätzt. Das Ar-

tenspektrum ist damit größer als an anderen Fließgewässerabschnitten.  

Aufgrund ihrer ökologischen Bedeutung und Einzigartigkeit gehören Quellen zu den gesetzlich 

geschützten Biotopen (nach §30 BNatSchG).  

 

 

                                                

13 Ein Beitrag unter Mitarbeit des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) 
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Bestand 

Aufgrund der besonderen klimatischen und geologischen Bedingungen gibt im Alpengebiet 

eine Vielzahl von Quellen. Sie bilden den Lebensraum für ausgeprägte Spezialisten wie z.B. 

die Zwergquellschnecke (Bythinella spec.). Allein für den Forstbetrieb Ruhpolding sind knapp 

2.000 potenzielle Quellstandorte aus den topographischen Karten herauszulesen14. Im Rah-

men des Kooperationsprojektes ĂQuellschutz im Staatsforstñ mit dem Landesbund für Vogel-

schutz wurden 80 Quellen rasterkartiert und bewertet. Als Quelle im Sinne der Kartieranleitung 

gilt ein Ăºrtlich begrenzter Grundwasseraustritt, auch nach k¿nstlicher Fassung, der zeitweise 

zu Abfluss führt. Der oberste Bereich des abfließenden Quellbachs (10 ï 20 m) wird als Teil 

der Quelle mitbetrachtetñ. Von den 80 kartierten Quellen wurden 70 % als nat¿rlich bzw. natur-

nah eingestuft. 15 % der Quellstandorte wurden als teilbeeinträchtigt angesprochen, d.h. sie 

weisen leichte Veränderungen wie Sohlverbau, Uferverbau oder kleinere Querverbaue auf. Als 

vollständig zerstört wurden 15 % der Quellen aufgenommen. In der Regel sind solche Quell-

standorte komplett verbaut und das Wasser wird abgeleitet. Der hohe Anteil von 15 % im 

Forstbetrieb Ruhpolding geht zum größten Teil auf die Quellen zurück, die durch die Almwirt-

schaft genutzt werden. 

 

Ziele und Maßnahmen 

Folgende Aspekte des Quellschutzes werden in die Betriebsabläufe des Forstbetriebs inte-

griert: 

¶ Nach § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG ist der Forstbetrieb verpflichtet, die na-

turnahen Quellen in ihrem derzeitigen Zustand zu erhalten. Dies bedeutet, dass keine 

Veränderungen im Quellbereich (Fassung, Drainierung etc.) sowie im Quellumfeld statt-

finden. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist die Quelle in der Abteilung Fahsteigen bei 

der Spitzauhütte mit einem relevanten Vorkommen der Zwergquellschnecke und einer 

einzigartigen Flora im Quellbereich. Die Fläche wurde großflächig mit einem Wei-

dezaun abgezäunt, um zu verhindern, dass der Standort z.B. im Rahmen von 

Rückemaßnahmen geschädigt wird. 

 

¶ Nach Durchforstungs- und Holzerntemaßnahmen wird das anfallende Kronenmaterial 

komplett aus Quellen, Quellbächen und dem näheren Quellumfeld entfernt 

 

                                                

14  Galz (2011) 
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¶ Bei Maßnahmen zur Feinerschließung (Neubau und Ausbau von Rückewegen) werden 

alle Vorhaben, auch solche, die keiner Bewilligung bedürfen, mit den zuständigen unte-

ren Naturschutzbehörden abgestimmt 

 

¶ Zusätzlich möchte der Forstbetrieb in den nächsten Jahren den Zustand der bekannten 

Quellstandorte selbst eruieren, um anschließend weiterführende Maßnahmen zum 

Quellschutz zu entwickeln 

 

 

3.5 Schutz der Fels- und Trockenstandorte 

Naturschutzrelevante Trockenstandorte sind auf rund 4.500 ha im Forstbetrieb Ruhpolding zu 

finden. Größtenteils handelt es sich um die Felsregionen der Chiemgauer Alpen. Maßnahmen 

zu ihrem Schutz sind in den meisten Fällen nicht notwendig, da auf den Flächen ohnehin keine 

Nutzung stattfindet. Ein großer Teil der Flächen ist gesetzlich geschützt und wurde bereits von 

der Alpen-Biotopkartierung erfasst (http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_alpen/ 

index.htm). 

 

 

Abbildung 21 Segenbaumwand im Bereich der Sauermöseralm mit Sadebaum-Vorkommen auf einem Felsband. 
Bildautor: Schweigl, Maximilian 

http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_alpen/%0bindex.htm
http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_alpen/%0bindex.htm
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Abbildung 22 Ein sowohl in Bayern als auch in ganz Deutschland als gefährdet eingestufte Schmetterling: Der ge-

wöhnliche Apollofalter an den Schacherwänden im Revier Schleching. Bildautor: Schmidt, Daniel, Juli 2014  

 

Auf trockenen Felskuppen und ïgraten im Revier Aschau bestehen noch kleinflächige 

Schneeheide-Kiefernwälder (Erico-Pinetum) als Reliktvorkommen. Unter dem Einfluss der 

Waldweide wurde lange Zeit die Kiefer begünstigt. So konnten sich verstärkt lichtbedürftige 

Arten, Gräser und Weideunkräuter (z.B. Wacholder, Disteln) in die Wälder hinein ausbreiten. 

Ein hoher Viehbesatz und die damit einhergehende ständige Bodenverwundung ermöglichte 

die Verjüngung der nur auf Rohboden keimenden Kiefer. Aufkommende Laubhölzer wurden 

bekämpft. Nach Aufgabe der Weidenutzung konnten sich in den lichten Beständen dichte 

Grasfilzmatten ausbilden, in welchen die Verjüngung der Kiefer stark erschwert wird15. Um die-

se einzigartige Kulturlandschaft im Revier Aschau zu erhalten, möchte der Forstbetrieb in den 

kommenden Jahren dort Kiefern pflanzen. Auf eine Nutzung der starken Altkiefern wird ohne-

hin verzichtet. 

 

Die folgende Tabelle (Tabelle 7) gibt einen Überblick über die erfassten naturschutzrelevanten 

Trockenstandorte im Forstbetrieb Ruhpolding.  

  

                                                

15 Walentowski et al. (2004) 
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Tabelle 7 Trockenstandorte auf den Flächen des Forstbetriebs Ruhpolding 

Lebensraumform Unterkategorie Fläche [ha] 

Waldfreie Trockenflächen 

Alpine Rasen 1.026,1 

Blockschutt- und Geröllhalden 223,8 

Offene Felsbildungen (größere und markante  
Felsbildungen) 

730,4 

Biotope mit Fels, Stein oder Schotter auf ideeller Teil-
fläche 

1.461,5 

Sonstige (ohne Unterscheidung; z. B. Trocken- und 
Halbtrockenrasen, Heiden, Borstgrasrasen, Trocken-
gebüsche) 

403 

Potentielle Sukzessions-

flächen 

Aufgelassene Steinbrüche, Kiesfelder, Heideflächen, 

Weideblößen, Brachland 
27,5 

Sand- und Kiesgruben in extensiver Nutzung 2 

Waldschneisen, Schutzstreifen, Versorgungsleitungen 0,6 

Aufgelassene Almflächen 0,5 

Feldgehölze und -

gebüsche 
Schutzpflanzungen, Gebüsche 0,3 

Extensiv genutzte  

Flächen 

Extensivgrünland (Frischwiesen und artenreiche 

Bergwiesen) 
412,3 

Biotope mit Extensivgrünland oder Gebüschen auf 

ideeller Teilfläche 
220,0 

Wildwiesen 5,7 

 

 

Abbildung 23 Aurikel an den Blockstandorten am Latschkogel, Revier Schleching; Bildautor: Irlacher, Fritz, 2011 

 

3.6 Ausgewiesene Schutzgebiete und geschützte Einzelobjekte 

Mit dem waldbaulichen Konzept der naturnahen Waldbewirtschaftung werden die Belange des 

Naturschutzes auf der gesamten Staatswaldfläche mittels eines integrativen Ansatzes umge-
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setzt. Darüber hinaus erfahren einzelne Teilflächen durch ausgewiesene Schutzkategorien 

besondere Aufmerksamkeit. Im Bereich des Forstbetriebs Ruhpolding befinden sich zahlreiche 

Schutzgebiete (Tabelle 8 - 12), die nach nationaler und internationaler Klassifikation unterteilt 

werden. Von flächenmäßiger Bedeutung sind insbesondere die Östlichen Chiemgauer Alpen, 

die als NSG, FFH- und SPA-Gebiet ausgewiesen sind. Weitere bedeutende Schutzgebiete 

finden sich am Geigelstein und in den verschiedenen Moorgebieten. 

 

3.6.1 Naturschutzgebiete (NSG) 

Insgesamt nehmen die Naturschutzgebiete mit rund 11.000 Hektar einen Anteil von 39 % der 

Forstbetriebsfläche ein. Gleichzeitig überschneiden sich die NSG jedoch oft mit anderen 

Schutzkategorien, vor allem FFH-, SPA- und Landschaftsschutzgebiete.  

 

In der folgenden Tabelle (Tabelle 8) sind die Flächen der Naturschutzgebiete aufgelistet. Die 

Flächenangaben stammen dabei aus Verschneidungen der offiziellen Geodaten (Flächensha-

pes) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU). Die Flächenangaben der Naturschutz-

gebiete in den jeweiligen NSG-Verordnungen, die teilweise noch von 1950 stammen, können 

von der Flächengröße des jeweiligen LfU-Shapes abweichen. Im Weiteren wird grundsätzlich 

Bezug auf die Flächen der LfU bzw. an die im GIS ausgewerteten anteiligen Flächen der 

BaySF genommen. 

 

Tabelle 8 Naturschutzgebiete im Bereich des Forstbetriebs Ruhpolding 

Naturschutzgebiete (NSG) 
Größe [ha] 

Gesamt 

Betroffene Fläche 
des 

Forstbetriebs [ha] 

Gebiets- 
nummer 

Östliche Chiemgauer Alpen 

Offizielles Flächen-Shape LfU 9.757,7 7.032,9 NSG-00069.01 

NSG-VO vom 7.12.1954 9.500 

Geigelstein 

   Offizielles Flächen-Shape LfU 

 
3.500 2.805,8 NSG-00384.01 

   NSG-VO vom 6.7.1999 3.139,1 

Kendlmühlfilzen 

Offizielles Flächen-Shape LfU 744,5 401,1 NSG-00397.01 

NSG-VO vom 8.1.1992 748 

Mündung der Tiroler Achen 

Offizielles Flächen-Shape LfU 1.264,5 367,3 NSG-00304.01 

NSG-VO vom 27.10.1986 1.250 
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Sossauer Filz und Wildmoos 

Offizielles Flächen-Shape LfU 245,5 157,0 NSG-00303.01 

NSG-VO vom 9.12.1986 242 

Hacken und Rottauer Filz 

   Offizielles Flächen-Shape LfU 364,1 98,5 NSG-00373.01 

   NSG-VO vom 31.5.1990 372 

Mettenhamer Filz 

Offizielles Flächen-Shape LfU 45,0 45,0 NSG-00046.01 

NSG-VO vom 4.9.1944 44,9 

Durchbruchstal der Tiroler Achen 

   Offizielles Flächen-Shape LfU 67,8 38,8 NSG-00150.01 

NSG-VO vom 16.3.1982 67,99 

Süßener und Lanzinger Moos 

Offizielles Flächen-Shape LfU 36,5 36,5 NSG-00070.01 

NSG-VO vom 30.9.1955 41,6 

Kühwampenmoor 

Offizielles Flächen-Shape LfU 23,2 23,2 NSG-00047.01 

NSG-VO vom 2.5.1949 24,0 

Summe  
(nach Bayerischem Landesamt für Umwelt) 

15.687,9 11.006,1  

 

 

Nachfolgend sind die Auswirkungen der wichtigsten Vorgaben der NSG-Verordnungen auf die 

Forstwirtschaft aufgeführt. In der Regel ist in den Naturschutzgebieten die ordnungsgemäße 

Forstwirtschaft privilegiert, soweit sie nicht als Naturwaldreservat vollständig aus der Nutzung 

genommen sind. In den Kartenausschnitten sind die Flächen des Forstbetriebs blau und die 

NSG-Grenzen grün gestrichelt dargestellt.  

 

NSG Östliche Chiemgauer Alpen 

Im NSG Östliche Chiemgauer Alpen bleiben die forst- und landwirtschaftliche Nutzung ein-

schließlich der Ausübung der Alm- und Weiderechte von den Verboten der Schutzgebietsver-

ordnung unberührt. 
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Abbildung 24 NSG Östliche Chiemgauer Alpen (gestrichelte Linie) und NWR Fischbach (durchgezogene Linie). 

Blau: Flächen des Staatswaldes. 

 

NSG Geigelstein 

 

Abbildung 25 NSG Geigelstein. Blau: Flächen des Staatswaldes. 

 

Die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung auf bisher forstwirtschaftlich genutzten 

Flächen im NSG Geigelstein mit dem Ziel, den Bergwald in seiner derzeitigen Baumartenzu-
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sammensetzung zu erhalten oder einer der natürlichen Vegetation entsprechenden Baumar-

tenzusammensetzung zuzuführen, ist erlaubt. 

 

NSG Kendlmühlfilzen  

Im NSG Kendlmühlfilzen sind Kahlhiebe über 0,2 ha und Rodungen verboten. Latschen- und 

Spirkenbestände dürfen nicht verändert werden. Erstaufforstungen oder sonstige Gehölzpflan-

zungen sind verboten. Die Lebensbereiche der Tiere und Pflanzen dürfen nicht gestört oder 

nachteilig verändert werden. Die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung auf bis-

her forstwirtschaftlich genutzten Flächen mit dem Ziel, die Waldungen in ihrer derzeitigen na-

türlichen Baumartenzusammensetzung zu erhalten oder der natürlichen Vegetation zuzufüh-

ren, ist erlaubt.  

 

Abbildung 26 NSG Kendlmühlfilzen. Blau: Flächen des Staatswaldes. 

 

NSG Mündung der Tiroler Achen 

Kahlhiebe über 0,4 ha außerhalb der durch Rechte gewährleisteten Niederwaldbewirtschaftung 

und Rodungen sind im NSG Mündung der Tiroler Achen verboten. In den Wald dürfen keine 

standortfremden oder nicht standortgemäßen Baumarten eingebracht werden. Für die ord-

nungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung auf bisher forstwirtschaftlich genutzten Flächen gilt 

dasselbe wie im NSG Kendlmühlfilzen.  

Im S¿dosten des NSG ĂMündung der Tiroler Achenñ schlieÇt sich das NSG ĂSossauer Filz und 

WIldmoosñ an. 
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Abbildung 27 NSG Mündung der Tiroler Achen (gestrichelte Linie) und NWR Tiroler Achen (durchgezogene Linie). 

Blau: Flächen des Staatswaldes. 

 

Sossauer Filz und Wildmoos 

 

Abbildung 28 NSG Sossauer Filz und Wildmoos. Blau: Flächen des Staatswaldes. 

 

Im NSG Sossauer Filz und Wildmoos ist die ordnungsgemäß forstwirtschaftliche Bodennut-

zung auf den eingestreuten Fichtenbeständen und dem Eschen-Ulmen-Auwaldbestand in der 
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bisherigen Art und im bisher üblichen Umfang erlaubt. Dies ist mit der Einschränkung verbun-

den, die derzeitige Baumartenzusammensetzung zu erhalten oder eine der natürlichen Vegeta-

tion entsprechenden Zusammensetzung standortheimischer Baumarten herbeizuführen.  

Das NSG geht im Nordwesten in das NSG Mündung der Tiroler Achen über.  

 

Hacken und Rottauer Filz 

Im NSG Hacken und Rottauer Filz sind Rodungen sowie Erstaufforstungen oder sonstige Ge-

hölzpflanzungen verboten. Die Latschen- und Spirkenbestände dürfen nicht verändert werden.  

 

Abbildung 29 NSG Hacken und Rottauer Filz. Blau: Flächen des Staatswaldes. 

 

Mettenhamer Filz 

Die forstliche und jagdliche Nutzung in der bisherigen Art und im bisher üblichen Umfang blei-

ben erlaubt. 
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Abbildung 30 NSG Mettenhamer Filz. Blau: Flächen des Staatswaldes. 

 

Durchbruchstal der Tiroler Achen 

 

Abbildung 31 NSG Durchbruchstal der Tiroler Achen. Blau: Flächen des Staatswaldes. 

 

Im Durchbruchstal der Tiroler Achen dürfen keine Rodungen vorgenommen werden oder au-

ßerhalb der durch Rechte gewährleisteten Niederwaldbewirtschaftung Kahlschläge über 



        
 

Naturschutzkonzept Forstbetrieb Ruhpolding  61 

0,4 Hektar oder großflächige Abräumungen durchgeführt werden. In den Wald dürfen nur 

standortsheimische und standortsgemäße Gehölze eingebracht werden.  

Im Westen des NSG ĂDurchbruchstal der Tiroler Achenñ schließt sich das NSG ĂGeigelsteinñ 

an.  

 

Süßener und Lanzinger Moos 

Unberührt bleibt die forstwirtschaftliche Nutzung im Plenterbetrieb im bisherigen Umfang, 

ebenso die landwirtschaftliche Nutzung im bisherigen Umfang im Rahmen der bestehenden 

Weide- und Streurechte, die Errichtung und Instandhaltung der Weidezäune in der üblichen Art 

und Höhe. 

 

Abbildung 32 NSG Süßener und Lanzinger Moos. Blau: Flächen des Staatswaldes. 

 

Kühwampenmoor 

Waldbauliche Maßnahmen sind im Kühwampenmoor erlaubt, soweit sie zur Erhaltung und Si-

cherung des Schutzgebietes erforderlich sind.  




























































































